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1. EINLEITUNG 

1.1. ANLASS DER PRÜFUNG 

Das Gesetz vom 22. Mai 2008 Ărelative ¨ lô®valuation des incidences de certains plans et 

programmes sur lôenvironnementñ setzt die europªische Richtlinie 2001/42/EG vom 27. Juni 2001 

in nationales Recht um. Gemäß diesem Gesetz müssen Pläne und Programme hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf die Umwelt im Rahmen einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) untersucht 

werden.  

Die SUP soll als prozessbegleitendes Instrument dazu beitragen, eine grundsätzliche Umwelt-

verträglichkeit der erstellten Pläne und Programme zu erreichen.  

Die Gemeinde Mondercange befindet sich derzeit im Verfahren der Überarbeitung ihres PAG auf 

der Basis des Gemeindeplanungs- und Entwicklungsgesetzes vom 19. Juli 2004, zuletzt geändert 

am 03. März 2017. Der PAG stellt ein verbindliches Planwerk für die künftige räumliche und 

städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Mondercange dar und wird vom Büro Zeyen+Baumann 

ausgearbeitet. Er unterliegt einer strategischen Umweltprüfung, bei der umwelterhebliche 

Auswirkungen des zukünftigen PAG ermittelt, beschrieben und bewertet werden, damit bereits 

auf dieser Planungsebene umweltkritische Folgen aufgedeckt und möglicherweise vermieden, 

verringert oder ausgeglichen werden können.  

Die UEP zum PAG der Gemeinde Mondercange wurde im März 2017 vom Oeko-Bureau ausge-

arbeitet. 

Im Mai 2017 wurde zur punktuellen PAG-Modifikation ĂWªissereechñ (vom Oeko-Bureau 

zusätzlich eine UEP durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass eine Detailbearbeitung dieser Fläche 

in der zweiten Phase nicht erforderlich ist. Die Fläche P2 wurde ïgemäß Avis- dennoch in 

vorliegendem Dokument einer Detailprüfung unterzogen. 

 

1.2. ZIEL UND ABLAUF DES SUP-PROZESSES 

Zielsetzung 

Bereits im Jahr 2001 wurde auf EU-Ebene die Richtlinie Ă¿ber die Pr¿fung der Umwelt-

auswirkungen bestimmter Plªne und Programmeñ erlassen. Das erklªrte Ziel der SUP-Richtlinie 

besteht darin, bei der Erarbeitung der jeweiligen Pläne und Programme und bei den damit zusam-

menhängenden politischen Entscheidungen möglichst frühzeitig Informationen über potenzielle 
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erhebliche Umweltauswirkungen zu erhalten um somit bereits auf der Planungsebene vorbeugend 

handeln zu können. Des Weiteren zielt die Richtlinie darauf ab, die Öffentlichkeitsbeteiligung zu 

fördern und zur Schärfung des umweltspezifischen Problembewusstseins sowohl auf der 

Planungsebene als auch der Entscheidungsebene beizutragen. 

In nationales Recht umgesetzt wurde die Richtlinie im SUP-Gesetz vom 22. Mai 2008. Dort ist 

festgehalten, dass Umweltaspekte sowohl bei der Ausarbeitung als auch bei der Beschluss-

fassung von Plänen und Programmen berücksichtigt werden müssen.  

Die Tatsache, dass die strategische Umweltprüfung zum frühestmöglichen Zeitpunkt innerhalb 

des Planungsverfahrens durchgeführt wird, bedeutet für nachgeordnete Planungen außerdem 

eine gewisse Planungssicherheit. Sie müssen also, zumindest aus Umweltsicht, nicht mehr mit 

unerwarteten Einschränkungen rechnen, durch die die Umsetzbarkeit der ganzen Planung in 

Frage gestellt wird. 

 

Ablauf des SUP-Prozesses 

Die Vorgehensweise und die Inhalte der SUP richten sich nach dem ĂLeitfaden zur strategischen 

Umweltpr¿fung f¿r die Ausarbeitung des Plan dóAm®nagement G®n®ralñ (Auflage 2 vom 

17.6.2010) des ĂMinist¯re du D®veloppement durable et des Infrastructures (MDDI)ñ und des 

ĂMinist¯re de lôInt®rieur (MI)ñ. 

Die SUP gliedert sich demnach in zwei Phasen: 

(1.) Umweltbericht Phase 1 (auch Umwelterheblichkeitsprüfung oder kurz UEP) und den 

(2.) Umweltbericht Phase 2 (Detail- und Ergänzungsprüfung). 
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Der Umweltbericht Phase 1 (UEP) 

Im Rahmen der UEP werden Flächen ermittelt, für die erhebliche negative Umweltauswirkungen 

durch die Planaufstellung nicht auszuschließen sind. Untersucht werden ausschließlich 

unbebaute Flächen. Die Ermittlung der Flächen erfolgt in folgenden Schritten:  

1. Identifizierung der Flächen, für die obligatorisch ein Umweltbericht zu erstellen ist:  

a. Flächen, für die Aktivitäten aus Anhang I und II der Richtlinie 85/337/CEE (Richtlinie zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten) möglich 

sind sowie  

b. Flächen, die direkt ein nationales oder internationales Naturschutzgebiet betreffen.  

2. Identifizierung von Flächen, für die erhebliche negative Umweltauswirkungen im Vorfeld 

ausgeschlossen werden können:  

a. Öffentliche Flächen, für die keine Aktivitäten aus Anhang I und II der Richtlinie 85/337/CEE 

vorgesehen sind. 

b. Kleine unbebaute Flächen, die an eine Grünzone grenzen und aufgrund ihrer Größe sowie 

der Tatsache, dass keine Restriktionen vorliegen, nicht weiter zu prüfen sind. Es handelt 

sich dabei meist um erschlossene, ökologisch unempfindliche kleinere Baulücken.  

3. Identifizierung von Flächen, für die eine Umwelterheblichkeit geprüft werden muss:  

a. Flächen mit möglichem indirektem Einfluss auf ein nationales oder internationales Natur-

schutzgebiet. 

b. Flächen, die an die Grünzone grenzen und eine gewisse Größe und/ oder Restriktionen 

aufweisen. 

4. Prüfung der Umwelterheblichkeit der unter Punkt 3 identifizierten Flächen.  

5. Zusammenfassung der Flächen, für die ein Umweltbericht erstellt werden muss mit Vorschlag 

zu Ausmaß und Detaillierungsgrad des Umweltberichts.  

6. Anfrage beim MDDI ï section environnement ï zu Ausmaß und Detaillierungsgrad des 

Umweltberichts nach Art. 6.3 des Ăloi du 22. mai 2008 relative ¨ lô®valuation des incidences de 

certains plans et programmes sur lôenvironnementñ. 

Die Bewertung der Erheblichkeit orientiert sich an der Frage, welche Schützgüter1 von der 

Planung betroffen sind. Ein weiterer Orientierungsrahmen für die Bewertung der Erheblichkeit sind 

die im ĂPlan national pour un D®veloppement durableñ (PNDD) festgelegten, folgenden 9 Ziele:  

                                                
1 Es erfolgt eine Prüfung auf folgende Schutzgüter: Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen, Schutzgut 

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser, Schutzgut Klima und Luft, Schutzgut 
Landschaft, Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
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Ziel 01 Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030 (gegenüber 1990) 

Ziel 02 Nationalen Bodenverbrauch stabilisieren auf 1 ha/Tag bis spätestens 2020  

Ziel 03 Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015  

Ziel 04 Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt  

Ziel 05 Bewahrung eines guten Erhaltungszustandes der zu schützenden Lebensräume und 

Arten der FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie  

Ziel 06 Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxide und Feinstaubpartikel  

Ziel 07 Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz  

Ziel 08 Verbesserung des Modal Split zwischen ÖV und MIV auf 25/75  

Ziel 09 Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- oder Sachgüter  

 

 

Der Umweltbericht Phase 2 (Detail- und Ergänzungsprüfung) 

Im zweiten Schritt sollen die Flächen, für die laut UEP erhebliche negative Umweltauswirkungen 

zu erwarten sind, einer weiteren eingehenden Untersuchung unterworfen werden. Gleichzeitig 

sollen auch Vorgaben zur Minderung und Kompensation der unvermeidlichen Beeinträchtigungen 

gemacht werden. Dabei sind die Hinweise aus der UEP und des Avis des MDDI bezüglich 

Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad zu berücksichtigen. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchung werden im Umweltbericht Phase 2 zusammengefasst. 

Der Umweltbericht Phase 2 soll die Umweltauswirkungen, die durch die planerischen 

Festsetzungen des PAGs entstehen, benennen und quantifizieren und diese sowohl für den 

Gemeinderat als Entscheidungsträger, als auch für die zu beteiligende Öffentlichkeit und die 

Behörden, die den PAG prüfen, nachvollziehbar machen. 

Die Ergebnisse des Umweltberichtes Phase 2 sind bei der Erstellung des PAG zu berücksichtigen 

und müssen vor dem definitiven Beschluss in den PAG eingeflossen sein. Die Erklärung, in 

welchem Umfang Umweltbelange in den Plan einbezogen wurden, ist sowohl der Öffentlichkeit 

als auch den zuständigen Ministerien darzulegen. Die Maßnahmen zur Umweltüberwachung 

(Monitoring), welche sicherstellen sollen, dass bei der Umsetzung der Planung Umweltschäden 

möglichst frühzeitig vermieden werden, müssen ebenfalls dargestellt werden. 
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1.3. BISHERIGER VERFAHRENSABLAUF 

UEP - Phase 1 

Die UEP ï Phase 1 zum PAG der Gemeinde Mondercange wurde im März 2017 vom Oeko-

Bureau fertiggestellt und von der Gemeinde beim MDDI eingereicht. In dieser Studie wurden 

insgesamt 29 Flächen in der Gemeinde Mondercange auf der Grundlage des SUP-Gesetzes und 

des SUP-Leitfadens hinsichtlich ihrer potenziellen Umweltauswirkungen untersucht.2  

Dabei wurden die Flächen in 2 Bewertungskategorien eingeteilt: 

1. Untersuchungsflächen, für die erhebliche Auswirkungen im Rahmen der Phase 1 der SUP  

  ausgeschlossen werden konnten, 

2. Untersuchungsflächen, die im Rahmen der Phase 2 der SUP weiter betrachtet werden. 

 

Von den untersuchten Flächen konnte für insgesamt 11 Flächen eine erhebliche 

Umweltbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden: 

Bergem: B1 

Mondercange: M1, M2, M5, M6, M8, M11 

Pontpierre : P3, P4, P5, P6 

 

Zuzüglich der Fläche P2 sollen nach SUP-Phase 1 demnach 12 Flächen einer 

Detailuntersuchung unterzogen werden. 

 

Avis MDDI zur UEP 

Mit Avis vom 15. Dezember 2017 (Réf 89122) hat das Nachhaltigkeitsministerium zur Umwelt-

erheblichkeitsprüfung - Phase 1 und zur Ergänzung der Umwelterheblichkeitsprüfung ï Phase 1 

Stellung bezogen.  

Es sollen weitere Flächen, die zwar in der UEP behandelt, aber nicht für die Phase 2 des 

Umweltberichtes vorgesehen waren, laut Avis ebenfalls in Phase 2 des Umweltberichtes 

behandelt werden. Dies gilt auch für drei Flächen, die in der Ergänzung zur 

Umwelterheblichkeitsprüfung ï Phase 1 behandelt wurden. 

                                                
2 Die 30. Fläche P2 (Pontpierre) wurde in einer separaten UEP zur punktuellen PAG-Modifikation 
ĂWªissereechñ untersucht. 
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Laut Avis sollen folgende Flächen zusätzlich detailliert in der Phase 2 geprüft werden: 

Foetz: F2, F3, F4, F5 

Mondercange: M3, M4, M7 

 

Insgesamt sieht das Avis für 7 zusätzliche Flächen eine Detailprüfung in Phase 2 vor.  

 

Gleichzeitig werden 8 weitere Flächen, für die keine UEP erstellt wurde, im Umweltbericht 

detailliert untersucht (B3, F10, M4a, M14, M15, M16, M17, M18), sowie die Fläche P2, für die im 

Rahmen der punktuellen PAG-Modifikation ĂWªissereechñ eine separate UEP erstellt wurde. 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schlussfolgerungen zu den einzelnen Flächen 

zusammengefasst. 

Flächen-

bezeich-

nung 

Größe 

der 

Fläche

(ha) 

Umwelt-

bericht 

nach 

UEP 

Umwelt-

bericht 

nach  

Avis 

MDDI 

Im UB zu 

unter-

suchen 

Im UB näher zu 

betrachtende Aspekte 

Bergem 

B1 9,4 ja ja ja Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische 
Vielfalt 

B2 0,3 nein nein nein --- 

B3 1,1 --- --- ja*** Alle Schutzgüter 

Foetz 

F1 0,4 nein nein nein --- 

F2 0,7 nein ja ja 

Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Landschaft 

F3 0,8 nein ja ja 

Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Landschaft 

F4 0,8 nein ja ja 

Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Landschaft 
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Flächen-

bezeich-

nung 

Größe 

der 

Fläche

(ha) 

Umwelt-

bericht 

nach 

UEP 

Umwelt-

bericht 

nach  

Avis 

MDDI 

Im UB zu 

unter-

suchen 

Im UB näher zu 

betrachtende Aspekte 

F5 0,8 nein ja ja 

Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Landschaft 

F7 0,4 nein nein nein --- 

F8 0,4 nein nein nein --- 

F9 2,3 nein nein nein ---- 

F10 0,7 --- --- ja*** Alle Schutzgüter 

Mondercange 

M1 2,0 ja ja ja 

Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Wasser 

M2 2,4 ja ja ja 
Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische 

Vielfalt 

M3 1,2 nein nein ja** Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

M4 3,3 nein ja ja** 

M4a 0,2 --- --- ja*** Alle Schutzgüter 

M5 10,2 ja ja ja 
Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische 

Vielfalt, Schutzgut Landschaft 

M6 2,2 ja ja ja 
Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische 

Vielfalt 

M7 0,9 nein ja ja 
Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische 

Vielfalt  

M8 3,6 ja ja ja 
Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische 

Vielfalt 

M9 0,6 nein nein nein --- 

M10 0,3 nein nein nein --- 

M11 8,5 ja ja ja 

Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Landschaft 

M12 0,2 nein nein nein --- 

M13 0,3 nein nein nein --- 

M14 1,5 
--- --- 

ja**** Schutzgut Schutzgut Pflanzen, Tiere, 
biologische Vielfalt, Schutzgut Wasser 
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Flächen-

bezeich-

nung 

Größe 

der 

Fläche

(ha) 

Umwelt-

bericht 

nach 

UEP 

Umwelt-

bericht 

nach  

Avis 

MDDI 

Im UB zu 

unter-

suchen 

Im UB näher zu 

betrachtende Aspekte 

M15 3,0 

--- --- 

ja**** Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Wasser, Schutzgut 
Landschaft 

M16 0,4 
--- --- 

ja**** Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische 
Vielfalt, Schutzgut Landschaft 

M17 1,7 
--- --- 

ja**** Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt  

M18 1,3 --- --- ja*** Alle Schutzgüter 

Pontpierre 

P1 2,4 nein nein nein --- 

P2 6,2 
Wäisse
reech 

nein*  ja* Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Landschaft 

P3 2,4 ja ja ja 
Schutzgut Mensch, Schutzgut 

Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

P4 3,3 ja ja ja 

Schutzgut Mensch, Schutzgut 
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Schutzgut Wasser 

P5 1,9 ja ja ja 
Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische 

Vielfalt 

P6 1,5 ja ja ja 
Schutzgut Mensch, Schutzgut 

Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

P7 0,7 nein nein nein --- 

Abbildung 1: Bisheriger Verfahrensablauf 

 

* f¿r die Flªche wurde eine separate UEP im Rahmen der MOPO ĂWªissereechñ durchgef¿hrt 

** die Flächen M3 und M4 werden zusammen betrachtet 

*** die Flächen wurden nach UEP und Avis des Umweltministeriums aufgenommen 

**** im UB näher zu betrachtende Aspekte mit Umweltministerium abgeklärt 
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Folgende Flächen werden im Umweltbericht detailliert geprüft:  

Bergem B1, B3 

Foetz F2, F3, F4, F5, F10 

Mondercange M1, M2, M3, M4, M4a,  
M5, M6, M7, M8, M11, 
M14, M15, M16, M17, 
M18 

Pontpierre P2, P3, P4, P5, P6 

 

In Kapitel 6 werden die Umweltauswirkungen der 27 Prüfflächen im Detail ermittelt, für die ein 

Umweltbericht zu erstellen ist. Die potenziellen Beeinträchtigungen des Gesamt-PAG auf die 

verschiedenen Schutzgüter resultieren jedoch aus der Gesamtheit aller Flächen. Dem wird 

Rechnung getragen bei der in Kap. 7 durchgeführten kumulativen Bewertung. In diese Bewertung 

fließen auch die nicht im Umweltbericht detailliert behandelten Flächen ein. 

 

Aspekt Nähe zu Schutzgebieten 

Im März 2017 wurde für die europäischen Schutzgebiete ĂVall®e sup®rieure de lôAlzetteñ 

(LU0002007) und ĂR®gion du Lias moyenñ (LU0002017) ein FFH-Screening inkl. 

artenschutzrechtlicher Vorprüfung durchgeführt (Strategische Umweltprüfung zum PAG der 

Gemeinde Mondercange ïUmwelterheblichkeitsprüfung - FFH-Screening, Oeko-Bureau), mit 

dem Ergebnis, dass insgesamt 9 Flächen in der Gemeinde Mondercange (B1, M1, M3, M4, M8, 

M9, P2, P3, P4) im Hinblick auf ihre Nähe zu den entsprechenden FFH-Zonen als relevante 

Flächen zurückbehalten wurden. 

Die FFH-Screenings haben ergeben, dass die Schutz- und Erhaltungsziele der europäischen 

Schutzzonen nicht erheblich beeinträchtigt werden, sodass die Durchführung von vertiefenden 

FFH-Verträglichkeitsprüfungen nicht erforderlich ist. 

Ein weiteres FFH-Screening wurde von Luxplan S.A. f¿r den Bereich ĂAlteliers communauxñ im 

Oktober 2018 erstellt, mit dem Ergebnis, dass erhebliche Auswirkungen auf die Schutzziele, 

Zielarten und Ziellebensraumtypen der betroffenen Natura-2000-Gebiete mit großer 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Die Durchführung einer vertiefenden FFH-

Verträglichkeitsprüfung ist nicht notwendig. 
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Aspekt Artenschutz 

Im Zuge der PAG-Erstellung wurden für die Tiergruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien 

separate Untersuchungen durchgeführt resp. Gutachten ausgearbeitet, die in der Bewertung der 

Baulandpotenzialflächen berücksichtigt werden: 

¶ Centrale ornithologique: Analyse avifaunistischer Daten in Bezug zur SUP ĂPAG 

Mondercangeñ (2016). 

¶ ProChirop: Stellungnahme (Screening) zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der 

Gemeinde Mondercange im Rahmen der SUP der PAG Planung (September 2016, 

ergänzt 2017). 

¶ ProChirop: Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna auf verschiedenen Flächen 

des PAG der Gemeinde Mondercange (2018). 

¶ ProChirop: Stellungnahme (Screening) zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der 

Gemeinde Mondercange im Rahmen der SUP der PAG Planung. Zusatzfläche B3 

(Februar 2019). 

¶ efor-ersa: Aktionsraumanalyse Rot- und Schwarzmilan, Bauvorhaben ĂKammerh®ichtñ in 

Mondercange (2017). 

¶ Ecorat: Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde 

Mondercange (Flächen M1, M11, P5) (August 2018). 

¶ Avifaunistisches-Screening im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen eines 

projektierten Gemeinde-Ateliers im Bereich ñAuf Werbettò Mondercange, Luxplan S.A. 

(Oktober 2018). 

¶ Auszug aus der Datenbank des Naturhistorischen Museums. 

 

1.4. METHODISCHES VORGEHEN BEI DER ERSTELLUNG DES 
UMWELTBERICHTES 

In Phase 1 der SUP, der Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP), wurden in Bezug auf den PAG von 

den neu ausgewiesenen Zonen jene identifiziert, deren zukünftige Nutzung mit erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sein können. Die restlichen Zonen, deren zukünftige 

Nutzung keine erheblichen Umweltauswirkungen hervorrufen können, werden im Umweltbericht 

nicht mehr untersucht. 

Zonen mit möglicherweise erheblichen Umweltauswirkungen werden dann in Phase 2 des 

Umweltberichtes (UB), der Detail- und Ergänzungsprüfung, genauer untersucht. Kommt der UB 

zu dem Schluss, dass eine bestimmte Planung mit erheblichen Auswirkungen verbunden sein 
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wird, kann die Planung verworfen werden. Wird an der Planung dennoch festgehalten, kann sie 

in ihrer Form abgeschwächt werden. Dazu werden im UB Minderungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen vorgeschlagen. 

Auch die Ergebnisse der UEP können bereits den Anlass geben, bestimmte Zonen aus der 

Planung herauszunehmen.  

Im Rahmen der ĂStrategischen Umweltprüfung für den PAG der Gemeinde Mondercange, Prüfung 

der Umwelterheblichkeit (UEP)ñ vom Oktober 2013 wurden insgesamt 29 Flächen in der 

Gemeinde auf der Grundlage des SUP-Gesetzes und des SUP-Leitfadens auf ihre Auswirkungen 

auf die verschiedenen Schutzgüter hin betrachtet. Für 11 Flächen konnte eine erhebliche 

Umweltbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden.  

Die 30. Fläche P2 (Pontpierre) wurde in einer separaten UEP zur punktuellen PAG-Modifikation 

ĂWªissereechñ untersucht. 

 

Gemäß dem Avis vom 15. Dezember 2017 (Réf 89122) des Nachhaltigkeitsministeriums sollen 

weitere 7 Flächen, die zwar in der UEP behandelt, aber nicht für die Phase 2 des Umweltberichtes 

vorgesehen waren, ebenfalls in Phase 2 des Umweltberichtes behandelt werden.  

 

Gleichzeitig werden 8 weitere Flächen, für die keine UEP erstellt wurde, im Umweltbericht 

detailliert untersucht, sodass insgesamt 27 Flächen einer detaillierten Untersuchung in Phase 2 

unterzogen werden. 
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2. INFORMATIONEN ZUR GEMEINDE MONDERCANGE 

Die Gemeinde Mondercange liegt im Südwesten des Großherzogtums Luxemburg, umfasst eine 

Fläche von Fläche 21,4 km² und grenzt an die Gemeinden Sanem im Westen, Reckange-sur-

Mess und Leudelange im Norden, Bettembourg im Osten, Schifflange und Esch-sur-Alzette im 

Süden. 

Die Gemeinde gehört zum Kanton Esch-sur-Alzette, besteht aus den Lokalitäten Bergem, Foetz, 

Mondercange, Pontpierre und hat 6.708 Einwohner (Stand: 1. Januar 2017, www.statec.lu). 

Bezüglich der naturräumlichen Gliederung Luxemburgs befindet sich die Gemeinde im 

Wuchsgebiet südliches Gutland. 

 

Übersicht über die verwendeten raumbezogenen Daten 

¶ Bodenübersichtskarte von Luxemburg, M.1:100.000, 

¶ Geologische Karte 1:25.000, 

¶ Biodiversitätsportal MNHN (map.mnhn.lu), 

¶ Geoportale der Landesvermessung (geoportail.lu), der Wasserwirtschaftsverwaltung: 

(eau.geoportail.lu) und der Naturverwaltung (emwelt.geoportail.lu), 

¶ Altlastenkataster, 

¶ Plan National pour un Développement Durable (PNDD, 2010), 

¶ Plan National Protection Nature (PNPN, 2017), 

¶ Programme Directeur d´aménagement du territoire (PDAT, 2003), 

¶ Plan sectoriel ĂPaysagesñ (2018), 

¶ Plan sectoriel ĂLogementñ (2018), 

¶ Plan sectoriel ĂTransportsñ (2018), 

¶ Plan sectoriel ĂZones dôactivit®s ®conomiquesñ (2018), 

¶ Kartierung der Art. 17-Biotope in der Gemeinde Mondercange, 

¶ Plans dôaction de lutte contre le bruit (axes ferroviaires, axes routiers), 

¶ FFH-Gebiete ĂMassif forestier du Aesingñ (LU0001075), ĂVall®e sup®rieure de lôAlzetteñ 

(LU0002007) und ĂR®gion du Lias Moyenñ (LU0002017), 

¶ Strategische Umweltprüfung zum PAG der Gemeinde Mondercange ï

Umwelterheblichkeitsprüfung - FFH-Screening, Oeko-Bureau, 2017, 

http://www.statec.lu/
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¶ FFH-Screening ĂAlteliers communauxñ, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung ï Phase 1 im 

Rahmen der geplanten Baumaßnahmen eines projektierten Gemeinde-Ateliers im Bereich ñAuf 

Werbettò Mondercange, Luxplan S.A., Oktober 2018, 

¶ EUNIS Datenbank (European Nature Information System), 

¶ Nationale Schutzgebiete, www.emwelt.geoportail.lu, RD ZH 42 ĂAm Bauchñ (ausgewiesen), RN 

ZH 41 Kazebaach und RN ZH 45 Dumontshaff (noch nicht ausgewiesen), 

¶ COL: Analyse avifaunistischer Daten in Bezug zur SUP ĂPAG Mondercangeñ (November 

2016), 

¶ ProChirop: Stellungnahme (Screening) zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der 

Gemeinde Mondercange im Rahmen der SUP der PAG Planung (September 2016), 

¶ ProChirop: Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna auf verschiedenen Flächen des 

PAG der Gemeinde Mondercange, 2018, 

¶ ProChirop: Stellungnahme (Screening) zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der 

Gemeinde Mondercange im Rahmen der SUP der PAG Planung. Zusatzfläche B3, Februar 

2019, 

¶ efor-ersa: Aktionsraumanalyse Rot- und Schwarzmilan, Bauvorhaben ĂKammerh®ichtñ in 

Mondercange, 2017, 

¶ Ecorat: Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange 

(Flächen M1, M11, P5), August 2018, 

¶ Avifaunistisches-Screening im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen eines projektierten 

Gemeinde-Ateliers im Bereich ñAuf Werbettò Mondercange, Luxplan S.A., Oktober 2018, 

¶ Minist¯re du Travail et de lôEmploi: www.itm.lu/seveso/carte interactive, 

¶ Datenbank des Naturhistorischen Museums, 

¶ Sites et monuments: Données sur le patrimoine archéologique pour le PAG Mondercange, 

¶ FFH-Screening ĂAlteliers communauxñ, FFH-Verträglichkeitsuntersuchung ï Phase 1 im 

Rahmen der geplanten Baumaßnahmen eines projektierten Gemeinde-Ateliers im Bereich ñAuf 

Werbettò Mondercange, Luxplan S.A., Oktober 2018, 

¶ Avifaunistisches-Screening im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen eines projektierten 

Gemeinde-Ateliers im Bereich ñAuf Werbettò Mondercange, Luxplan S.A., Oktober 2018. 

 
 

 

Des Weiteren wurden eigene Geländebegehungen durchgeführt. 

  

http://www.itm.lu/seveso/carte
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3. WESENTLICHE INHALTE UND ZIELE DES PAG 

Die Gemeinde Mondercange hat die Aufstellung eines ĂPlan dôam®nagement g®n®ral (PAG)ñ in 

Auftrag gegeben, um damit die künftige räumliche Entwicklung der Gemeinde vorzubereiten und 

zu leiten. Im PAG soll den veränderten Rahmenbedingungen eines fortschreitenden Wachstums 

der Bevölkerung und den damit verbundenen Folgeerscheinungen Rechnung getragen werden. 

Der PAG stellt ein die gesamte Gemeinde umfassendes verbindliches Planwerk dar, welches eine 

rechtsverbindliche Basis für alle zukünftigen raumrelevanten Entscheidungen auf Gemeinde-

ebene bildet. 

Jede Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung eines PAGs ist laut Gesetz auf der Grundlage 

einer Vorbereitenden Studie (étude préparatoire) auszuarbeiten, die aus einem graphischen und 

einem schriftlichen Teil besteht. Die genauen Inhalte der Vorbereitenden Studie werden durch 

das Gemeindeplanungs- und Entwicklungsgesetz vom 19. Juli 2004, zuletzt geändert 03. März 

2017, geregelt. 

Danach beinhaltet Teil A der Vorbereitenden Studie eine umfassende Analyse der bestehenden 

Situation, basierend auf einer Bestandsaufnahme hinsichtlich der städtebaulichen Rahmen-

bedingungen, der sozio-ökonomischen Struktur, der öffentlichen Einrichtungen sowie der 

Landschaften und der Bestandteile der natürlichen Umwelt.  

In Teil B wird eine Entwicklungsstrategie ausgearbeitet, die in thematischen Konzepten 

(Urbanismus, Mobilität, Landschaft und Umwelt) fixiert wird. Diese dienen als Grundlage für den 

PAG. 

In Teil C der Vorbereitenden Studie werden ĂSchémas directeursñ für alle Bereiche aufgestellt, die 

als ĂNouveaux quartiersñ gekennzeichnet sind. Die ĂSch®mas directeursñ sollen durch Konzepte 

in den Bereichen Städtebau, Mobilität und Grünflächen grundsätzliche Optionen für die Nutzung 

der Baugebiete, welche in später folgenden PAP weiter konkretisiert wird, aufzeigen. 

Im eigentlichen Plan dôam®nagement g®n®ral ist die zuk¿nftige Nutzung der gesamten Gemein-

defläche in Zonen dargestellt und erläutert. Jede Zone wird im graphischen und im textlichen Teil 

des PAG hinsichtlich der dort erlaubten Nutzungen und Nutzungseinschränkungen markiert und 

beschrieben. Die vorgesehenen Nutzungseinschränkungen werden durch die Überlagerung der 

Bauzonen mit sogenannten Ăservitudes urbanisationñ konkretisiert. Als Ergªnzung flieÇen in den 

PAG außerdem diejenigen Festsetzungen aus anderen Gesetzen oder Verordnungen ein, die für 

das Gemeindegebiet von Belang sind, z.B. Habitat- oder Naturschutzgebiete, 

Überschwemmungsflächen oder Leitungsnetze der Strom- und Wasserversorgung resp. der 

Abwasserentsorgung. 
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Im neuen PAG werden in allen Ortschaften Wohnbauflächen entwickelt, entweder als 

kleinteiligere ĂBaul¿ckenñ oder als grºÇere ĂBaugebieteñ. 

Im Bereich ĂZAREñ in Mondercange ist eine Erweiterung geplant. Gleichzeitig wird im Plan 

Sectoriel ĂZones dôactivit®s ®conomiquesñ (2018) im Bereich ĂFoetzò eine Erweiterungsfläche 

ausgewiesen. 

 

Durch den neuen PAG sollen keine zusätzlichen bebaubaren Zonen ausgewiesen werden. Der 

aktuell gültige Bauperimeter wird also nicht für eine Bebauung ausgeweitet.  

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Ausmaß der zukünftigen Bautätigkeit in der Gemeinde 

Mondercange, gegliedert in kurz-, mittel- und langfristige Realisation. Für kurz- bis mittelfristig 

umzusetzende Projekte werden 46,30 ha Bauland ausgewiesen. Für die langfristige Realisierung 

von Projekten werden im PAG 19,86 ha ZAD (ĂZones dôam®nagement diff®r®ñ) ausgewiesen.  

 

 

Kurz- bis 

mittelfristig 

verfügbare 

Freiflächen für 

Wohn- und 

Mischnutzung 

(NQ) 

Langfristige 

Reserveflächen 

ZAD 

Regionale 

Aktivitätszonen 

BEP, REC, SPEC, 

ECO-c1 

Summe 30,96 ha 19,86 ha 

 

12,03 ha 3,31 ha 

Gesamt (ohne ZAD)                                                                                           46,30 ha 

Abbildung 2: Bauflächen im PAG 
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4. FESTSETZUNGEN UND ZIELE ¦BERGEORDNETER PLANUNGEN 

Bei der Aufstellung des PAG der Gemeinde Mondercange werden übergeordnete, das heißt 

regionale und nationale Programme und Pläne berücksichtigt. So wird sichergestellt, dass deren 

verbindliche oder orientierende Vorgaben auf der kommunalen Ebene berücksichtigt werden.  

Zu berücksichtigende Programme und Pläne sind: 

- ĂProgramme Directeur dËam®nagement du territoireò (PDAT, 2003), 

- ĂPlans Sectorielsò, 

- ĂPlans Directeur Régionauxò, 

- ĂPlans dËOccupation du Solò, 

- Habitatzonen und Naturschutzgebiete. 

 

Programme Directeur dôAm®nagement du Territoire (PDAT 2003) 

Im Programme Directeur, dem Raumordnungsprogramm auf nationaler Ebene aus dem Jahr 

2003, das den Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Raumentwicklung gibt, wird neben der 

administrativen Einteilung eine weitere Einteilung Luxemburgs in sechs Regionen vorgenommen. 

Ziel ist es, die Zusammenarbeit innerhalb der Regionen zu stärken, um so die 

Regionalentwicklung gezielter zu gestalten.  

Administrativ ist das Großherzogtum Luxemburg in 12 Kantone gegliedert. Die Gemeinde 

Mondercange wird dem Kanton Esch/Alzette zugeordnet und gehört der Region Sud an. 

Die Gemeinde Mondercange liegt größtenteils innerhalb eines Raumes, der als Ăespace urbain 

denseñ gekennzeichnet ist. Der verdichtete Raum ist durch eine überdurchschnittliche 

Bevölkerungsdichte und eine gute Verkehrsanbindung charakterisiert. Nordwestliche und 

nordöstliche Teile der Gemeinde sind als Ăespace rurbainñ gekennzeichnet. Sie bilden einen 

Übergangsraum zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum, der aufgrund der Nähe zum 

verdichteten Raum verkehrstechnisch gut angebunden ist.  
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Plans Sectoriels (PS) 

Für Themen mit besonderem Handlungs- und Koordinierungsbedarf sieht das Raumordnungs-

gesetz die Möglichkeit vor, Sektorialpläne zu erstellen. 

Die Plans sectoriels Ăprimairesñ ĂTransportsñ, ĂLogementñ, ĂPaysagesñ sowie ĂZones dôactivit®s 

®conomiquesñ liegen seit Mitte des Jahres 2018 vor, die Plans sectoriels Ăsecondairesñ ĂLyc®esñ, 

ĂD®charges pour d®chets inertesñ sowie ĂStations de base pour r®seaux publics de 

communications mobilesñ wurden Ende des Jahres 2005 resp. Anfang des Jahres 2006 

veröffentlicht.  

 

 

Plan sectoriel ĂTransportsñ (2018) 

Der Plan sectoriel ĂTransportsñ (PST), der auf IVL und Programme directeur basiert, stellt einen 

mittel- bis langfristigen Leitfaden für die nationale Verkehrspolitik dar. Er analysiert die einzelnen 

Verkehrsströme sowohl auf nationaler, als auch auf regionaler und grenzüberschreitender 

(europäischer und internationaler) Ebene und schlägt dann eine Strategie für 

Infrastrukturvorhaben im Bereich Transport für das Großherzogtum vor. 

 

Folgende Projekte im Plan directeur sectoriel ĂTransportsñ haben Auswirkungen auf das 

Territorium der Gemeinde Mondercange:  

- Projet 2.8 : Ligne de tram rapide entre Boulevard de Cessange et Belvaux, 

- Projet 3.2 : Corridor bus sur lôA4 entre Foetz et Leudelange-Sud sur bande dôarr°t dôurgence, 

- Projet 4.5 : Optimisation de la Collectrice du Sud avec site propre bidirectionnel pour bus (A13-

A4-A13), 

- Projet 8.1 : Piste cyclable express entre Luxembourg-Ville et Belval. 
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Abbildung 3: Projekte im PST (überlagerte Korridore (grau) und Bereiche mit Vorkaufsrecht (gelb)) 

Quelle: https://amenagement-territoire.public.lu/fr/plans-caractere-reglementaire/plans-sectoriels/transports/ 

PLSAnnexe31.html, August 2018 

 

 
 
 
Plan sectoriel ĂLogementñ (2018) 

Der Plan sectoriel ĂLogementñ soll dazu beitragen, eine räumliche Steuerung der Bereitstellung 

von Wohnbauflächen zu erreichen und eine aktive und effiziente Nutzung von Bauland zu 

erreichen. Die Bauleistung soll erhöht werden, aber gleichzeitig auch bodensparende und 

ökologisch nachhaltige Bauformen forciert werden. 

Flªchen f¿r ĂProjets dôenvergure destin®s ¨ lôhabitatñ sind im PS ĂLogementñ f¿r die Gemeinde 

Mondercange nicht vorgesehen. 
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Plan sectoriel ĂPaysagesñ (2018) 

Im Plan Directeur Sectoriel ĂPaysagesñ von 2018 werden hochwertige Landschaften identifiziert 

und Ziele für die Landschaftsentwicklung raumbezogener Einheiten konkretisiert. 

Die Aussagen des Plan directeur sectoriel ĂPaysagesñ werden im nachfolgenden Kapitel 3 

ĂBeschreibung der Umweltzieleñ behandelt. 

Für die Gemeinde Mondercange sind nachfolgend dargestellte Aussagen des PDS ĂPaysagesñ 

(2018) von Bedeutung: 

 

Grünzüge/ Grünzäsuren (Coupure Verte)  

Die ĂCoupure verteñ dient der Schaffung von kompakten Baustrukturen. Gleichzeitig dienen sie 

dem Aufbau eines attraktiven, zusammenhängenden Freiraumsystems im Zusammenhang mit 

den angrenzenden Waldlandschaften. Hier sollen eine hochwertige Gestaltungsqualität der neu 

für eine Besiedelung erschlossenen Bereiche und ihrer Übergänge erreicht sowie integrierte 

Wegekonzepte zur Erschließung der Landschaft für Freizeit und Naherholung erstellt werden, um 

attraktive wohnungsnahe Erholungsflächen zu schaffen. 

Eine solche ĂCoupure Verteñ findet man ºstlich von Bergem, an der Grenze zur Nachbargemeinde 

Bettembourg (zwischen Bergem und Huncherange resp. Noertzange) sowie zwischen 

Mondercange und Ehlerange. 
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Abbildung 4: Grünzüge/Grünzäsuren  

Quelle: www.map.geoportail.lu, August 2018 

 

Zwischenstädtische Grünzone 

Die zwischenstädtische Grünzone dient dem Freiraumschutz zwischen den städtisch geprägten 

Agglomerationen Luxemburg-Stadt und der Südregion. Gleichzeitig übernimmt sie ökologische 

Ausgleichsfunktionen, z.B. in der Frischluftproduktion. Sie besitzt aufgrund ihrer Lage in 

Nachbarschaft zu diesen urbanen Wachstumsräumen eine besondere Bedeutung für die 

siedlungsnahe Erholung. Ein Ziel ist die Entwicklung von Freiräumen als Ausgleich zu 

angrenzenden Verdichtungsgebieten, um die Lebensqualität der dort ansässigen Bevölkerung 

sicherzustellen und um ein Netz von Freiräumen auch im Umfeld der Agglomeration zu erhalten 

und zu schaffen. Ziel ist weiterhin, attraktive Freiräume für die landschaftsbezogene Freizeit- und 

Erholungsnutzung zu gestalten 

Die zwischenstädtische Grünzone reicht von Norden in das Gemeindegebiet Mondercanges 

hinein. 
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Abbildung 5: Zwischenstädtische Grünzone 

Quelle: www.map.geoportail.lu, August 2018 

 

 

Plan sectoriel ĂZones dôactivit®s ®conomiquesñ (2018) 

Der PS ZAE hat die Aufgabe, die räumliche Verteilung der Flächen für die gewerbliche 

Entwicklung des Großherzogtums zu lenken und eine ausreichende und nachhaltige Versorgung 

des Landes mit Flächen für die gewerbliche Wirtschaft sicherzustellen. Durch eine koordinierte 

Standortauswahl sollen Flächen für regionale und nationale Gewerbe- resp. Industriezonen 

ausgewiesen werden. Dadurch kann eine rationellere Flächennutzung ermöglicht und der 

Zersiedelung der Landschaft entgegengewirkt werden. 

 

 

Nationale und Regionale Gewerbezonen 

Der Plan sectoriel ĂZones dôactivit®s ®conomiquesñ weist für Mondercange mehrere bestehende 

und neue Nationale Gewerbezonen resp. zusätzliche Erweiterungen aus, von denen manche 

teilweise auf dem Gebiet der Nachbargemeinden Schifflingen und Sanem liegen. 
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Bestehende Nationale Gewerbezonen: 

- ĂFoetzñ (teilweise auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Schifflange). 

 

Bestehende Regionale Gewerbezonen: 

- ĂEhlerange-ZARE-estñ (teilweise auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Sanem). 

 

Geplante Gewerbezonen resp. Erweiterungen: 

- ĂFoetzò, nordöstlich an den Bestand anschließend. 

 

 

 

Abbildung 6: Projekte im PST 

Quelle: https://amenagement-territoire.public.lu/fr/plans-caractere-reglementaire/plans-sectoriels/zones_activites_ 

economiques /PSLAnnexe2PG.html, August 2018 
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Abbildung 7: Bestehende Gewerbezonen und Erweiterungen 

Quelle: www.map.geoportail.lu, August 2018 

 

 

Plan sectoriel ĂLyc®esñ (November 2005) 

Im Zuge der Dezentralisierungsbestrebungen wurden landesweit f¿nf Ăp¹les dôenseignementñ 

gebildet, in denen sich in verschiedenen Zentralen Orten die Gymnasiums-Standorte befinden 

(Ăp¹le Nordñ, Ăp¹le Estñ, Ăp¹le Sudñ, Ăsous-pôle Centre-Nordñ und Ăsous-pôle Centre-Sudñ).  

Der Plan sectoriel ĂLyc®esñ ermittelt fehlende Schulinfrastrukturen im Sekundarschulbereich 

aufgrund der vorhandenen und für die Zukunft errechneten Schülerzahlen. Eine landesweite 

Ergänzung der bestehenden Schul-Standorte ist kurz- bis mittelfristig geplant, um den allgemein 

steigenden Sch¿lerzahlen sowie dem in Teilbereichen des Landes festgestellten Ăvide scolaireñ 

entgegenzuwirken.  

Die Gemeinde Mondercange gehºrt zum ĂP¹le Sudñ und ist aufgrund der Nähe zum Schulstandort 

Esch/Alzette von keinem Ăvide scolaireñ, jedoch von einem Ăvide d®mographico-infrastructurelñ 

betroffen. 
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Plan sectoriel ĂD®charge pour d®chets inertesñ (Februar 2006) 

Im Plan sectoriel ĂD®charge pour d®chets inertesñ wird das Großherzogtum in Regionen aufgeteilt, 

in denen Deponien für die Ablagerung von Bauschutt errichtet werden sollen. Die Gemeinde 

Mondercange wird der Region ĂR®gion sud-ouest ñ zugeordnet. In diesen Regionen sind bei 

Inkrafttreten des Plan sectoriel folgende Bauschuttdeponien vorhanden/geplant: 

ï projet de décharge à Mondercange au lieu-dit Crassier de MondercangeïPlateweier, 

ï projet de décharge à Bettembourg/Dudelange aux lieux-dits a Maarken et hënnescht Kandel. 

 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Mondercange befindet sich die Deponie Mondercange-Plateweier, 

an der südlichen Grenze zur Nachbargemeinde Esch/Alzette. 

 

Abbildung 8: Projét de Decharge de Mondercange 

(Indication approximative de lôemplacement de la d®charge) 

Quelle: www.dat.public.lu, März 2018   

          Projet de Decharge 

http://www.dat.public.lu/


Strategische Umweltprüfung für den PAG der Gemeinde Mondercange ï Umweltbericht Phase 2 25 

OEKO-BUREAU 

 

Plan sectoriel ĂStations de base pour r®seaux publics de communications mobilesò 

(Februar 2006) 

Der Plan sectoriel ĂStations de base pour r®seaux publics de communications mobilesò weist 

bestehende oder geplante Standorte für Mobilfunkantennen aus. In Mondercange befinden sich 

zahlreiche bestehende oder geplante Standorte für Mobilfunkantennen. Diese sind auf dem 

nachfolgenden Plan ersichtlich. 

 

 

Abbildung 9: Mobilfunkstandorte 

Quelle: www.dat.public.lu, März 2018 

 

 

  

http://www.dat.public.lu/
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Plan d´occuation du sol 

Ein Bodennutzungsplan ist ein Raumplan, der auf Katasterparzellen beruht und den einzelnen 

Flächen eine präzise und detaillierte Bestimmung für ein in der Regel realisierungsreifes Projekt 

zuweist. Der Bodennutzungsplan wird konform zu den Inhalten und Vorgaben des Programme 

Directeur aufgestellt, die durch einen Plan Directeur Régional oder durch einen Plan Directeur 

Sectoriel präzisiert werden. 

Bisher wurden Plans d´occupation du sol lediglich für den Bereich des Flughafens Findel, den 

Bereich Schulcampus Tossebierg und den Bereich Lycée technique Mathias Adam erarbeitet, so 

dass für die Gemeinde Mondercange keine Aussagen vorliegen. 

 

 

Plan National Protection Nature (PNPN) 

Nachfolgend werden diejenigen Habitatzonen, Vogelschutz- und Naturschutzgebiete aufgelistet, 

die für die Gemeinde Mondercange von Belang sind. Eine Beschreibung der Zonen findet im 

nachfolgenden Kapitel ĂBeschreibung der Umweltzieleñ statt. 
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FFH-Gebiet 

Im Westen der Gemeinde Mondercange befindet sich die europäisch geschützte Habitatzone 

ĂMassif forestier du Aesingñ (LU0001075). 

Des Weiteren reichen die Vogelschutzgebiete ĂVall®e sup®rieure de lôAlzetteñ (LU0002007) und 

ĂR®gion du Lias Moyenñ (LU0002017) in das Gemeindegebiet hinein. 

 

 

 
Abbildung 10: FFH-Gebiete 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 

  

Habitatzone  
ĂMassif forestier du Aesingñ 

Vogelschutzgebiet  
ĂVall®e sup®rieure de lóAlzetteñ 

Vogelschutzgebiet  
ĂRégion du Lias Moyenñ 
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Naturschutzgebiete 

Das ausgewiesene Naturschutzgebiet RD ZH 42 ĂAm Bauchñ mit einer GrºÇe von 31,3 ha befindet 

sich im Südwesten der Gemeinde. 

 

 

 
Abbildung 11: Naturschutzgebiet (ausgewiesen) 

Quelle: geoportail.lu, März 2018 

 

Im Südosten der Gemeinde befindet sich das noch nicht ausgewiesene Naturschutzgebiet RN ZH 

45 Dumontshaff, im Nordosten das noch nicht ausgewiesene Naturschutzgebiet 

ĂLeidel®ngerb±sch / Goelle Weiherñ. 

Naturschutzgebiet 
ĂAm Bauchñ 



Strategische Umweltprüfung für den PAG der Gemeinde Mondercange ï Umweltbericht Phase 2 29 

OEKO-BUREAU 

 

 

 
Abbildung 12: Naturschutzgebiete (noch nicht ausgewiesen) 

Quelle: geoportail.lu, März 2018 

 

  

Naturschutzgebiet (nicht ausgewiesen) 
ĂDumontshaffñ 

Naturschutzgebiet (nicht ausgewiesen) 
ĂLeidel®ngerb±sch / Goelle Weiherñ. 
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5. BESCHREIBUNG DER UMWELTZIELE 

5.1. ÜBERSICHT 

 

Entsprechend des ĂLeitfaden zur strategischen Umweltpr¿fung f¿r die Ausarbeitung des Plan 

dôAm®nagement G®n®ralñ sind die folgenden zentralen Umweltziele 01-09 in der Umwelt-

erheblichkeitsprüfung und dem Umweltbericht zu beachten: 

Ziel 01 Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030 (gegenüber 1990) 

Die Zielsetzung begründet sich aus der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und 
richtet sich nach den EU-Vorgaben. 

Ziel 02 Stabilisierung des nationalen Bodenverbrauchs auf 1 ha/Tag bis spätestens 
2020 

Die Zielsetzung begründet sich aus der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (PNDD 
2010). Sie stellt ein Handlungsziel innerhalb des übergeordneten Qualitätsziels 
ĂNat¿rliche Ressourcen: Schutz der Biodiversitªt, Erhaltung und nachhaltige 
Bewirtschaftung der nat¿rlichen Ressourcenñ dar 

Ziel 03 Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015 

Die Zielsetzung begründet sich aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 
2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2000 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik). 

Ziel 04 Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt 

Die Europäischen Staatschefs haben sich im Jahr 2001 anlässlich des Gipfels in 
Göteborg das Ziel gesetzt, den Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen. Dieses 
Ziel wurde 2002 anlässlich des Weltgipfels für Nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg bestätigt. 

Ziel 05 Bewahrung eines guten Erhaltungszustandes der zu schützenden 
Lebensräume und Arten der FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie 

Die Zielsetzung bezieht sich auf die Einhaltung der FFH-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, geändert durch Richtlinie 97/62/EG und 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003) sowie der EU-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, zuletzt geändert durch Richtlinie 97/49/EG 
und Verordnung (EG) Nr. 807/2003). 

Ziel 06 Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxide und Feinstaubpartikel 

Die Grenzwerte der Zielsetzung zur Luftreinheit beziehen sich auf die EU-
Luftqualitätsrichtlinie (Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über 
Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei 
in der Luft). 

Ziel 07 Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz 

Diese Zielsetzung steht im Zusammenhang mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
(Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 
2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm). 
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Ziel 08 Verbesserung des Modal Split für Arbeitswege: MIV (nur Fahrer) - 46% MIV 
(mehrfach besetzt) - 19%, ÖV - 22%, Fahrrad - 4%, Fußgänger - 9%  

Dieses Ziel, wurde im MODU 2.0 (2018) definiert. 

Ziel 09 Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- oder Sachgüter 

Die Zielsetzung begründet sich aus der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (PNDD 
2010). 

 

Die Ziele stellen einen Bewertungsrahmen für die Abschätzung möglicher negativer Auswir-

kungen auf die Umwelt im Rahmen der UEP dar und werden bei der Betrachtung der einzelnen 

Flächen sowie möglicher kumulativer Wirkungen berücksichtigt. Darüber hinaus werden im 

Leitfaden zur SUP weitere schutzgutspezifische Umweltziele formuliert, welche die Inhalte der 

übergeordneten Ziele konkretisieren und ebenfalls zu betrachten sind. Die Auswirkungen des 

Projekts auf die zentralen Umweltziele mit Relevanz für das jeweilige Schutzgut sowie 

schutzgutspezifische Ziele werden nachfolgend dargestellt: 
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Schutzgut 
Zentrale Umweltziele mit Relevanz für das Schutzgut (Ziel n°) und 
schutzgutspezifische Ziele  

Bevölkerung 

und 

Gesundheit 

des 

Menschen 

Ziel 01: Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030 (gegenüber 
1990) 

Ziel 06: Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxyde und 
Feinstaubpartikel 

Ziel 07: Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz 

Ziel 08: Verbesserung des Modal Split für Arbeitswege: MIV (nur Fahrer) - 46% 
MIV (mehrfach besetzt) - 19%, ÖV - 22%, Fahrrad - 4%, Fußgänger - 9% 

Sicherung und Entwicklung dauerhaft guter Luftqualität 

Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und Gewährleistung von Ruheräumen 

Einhaltung der SEVESO II-Richtlinie (Sicherheitsabstände zu Störfallbetrieben) 

Sicherung und Entwicklung von ausreichenden und qualitätsvollen Freizeit- und 
Erholungsinfrastrukturen insbesondere im Wohnumfeld 

Erhöhung der Verkehrssicherheit 

Pflanzen, 

Tiere und 

biologische 

Vielfalt 

Ziel 04: Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt  

Ziel 05: Bewahrung eines guten Erhaltungszustandes der zu schützenden 
Lebensräume und Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie der EU  

Sicherung und Entwicklung der natürlichen Standortbedingungen  

Sicherung und Entwicklung seltener und bedeutsamer Lebensräume  

Sicherung und Entwicklung eines funktionsfähigen Biotopverbundsystems  

Sicherung geschützter Tier- und Pflanzenarten und ïbestände  

Vermeidung von Beeinträchtigungen und Störungen der Bereiche, die eine 
besondere Bedeutung für Natur- und Artenschutz besitzen  

Boden 

Ziel 02: Stabilisieren des nationalen Bodenverbrauchs auf 1 ha/Tag bis 
spätestens 2020 

Sicherung der Böden, ihrer ökologischen Funktion und ihrer nachhaltigen 
Nutzbarkeit  

Schonung seltener und hochwertiger Böden, insbesondere auch der guten 
landwirtschaftlichen Böden  

Sparsame und schonende Bewirtschaftung der Ressource Boden  

Sanierung schadstoffbelasteter Böden  

Wasser 

Ziel 03: Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015 

Sicherung und Entwicklung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit des Schutzgutes Wasser  

Sicherung und Entwicklung von großflächigen naturnahen Retentionsräumen  
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Schutzgut 
Zentrale Umweltziele mit Relevanz für das Schutzgut (Ziel n°) und 
schutzgutspezifische Ziele  

Sicherung und Entwicklung ausreichender Überflutungsräume für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz  

Klima und 

Luft 

Ziel 01: Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030 (gegenüber 
1990) 

Ziel 06: Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxyde und 
Feinstaubpartikel  

Ziel 08: Verbesserung des Modal Split für Arbeitswege: MIV (nur Fahrer) - 46% 
MIV (mehrfach besetzt) - 19%, ÖV - 22%, Fahrrad - 4%, Fußgänger - 9% 

Erhaltung, Sicherung oder auch Wiederherstellung und Entwicklung von Gebie-
ten mit hoher Bedeutung für das regionale Klima und die Luftreinhaltung 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der klimatischen Ausgleichsleistungen  

Landschaft 

Ziel 09: Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- oder Sachgüter 

Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaften  

Sicherung und Entwicklung des Erlebniswertes Landschaft und von 
Ruheräumen in der Landschaft  

Sicherung der Landschaft als Zeugnis historisch bedeutsamer und regional 
typischer Kulturlandschaften und Nutzungsformen  

Vermeidung von visuellen und strukturellen Beeinträchtigungen der Landschaft  

Sicherung und behutsame Weiterentwicklung von zusammenhängenden 
unzerschnittenen und störungsarmen Räumen  

Kultur- und 

Sachgüter 

Ziel 09: Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- oder Sachgüter 

Erhalt von Denkmalen und Sachgütern  

Sicherung von historischen Kulturlandschaften  

Behutsame Weiterentwicklung denkmalpflegerisch relevanter Siedlungen  

 

Eine Beschreibung der Schutzziele und des Umweltzustandes im Hinblick auf die Schutzziele in 
der Gemeinde Mondercange erfolgt im anschließenden Kapitel. 
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5.2. BESCHREIBUNG DER GEMEINDE HINSICHTLICH DER 
SCHUTZZIELE, DER SCHUTZGÜTER UND DES UMWELTZUSTANDES 

Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen 

Schutzgut 
Zentrale Umweltziele mit Relevanz für das Schutzgut (Ziel n°) und 
schutzgutspezifische Ziele  

Bevölkerung 

und 

Gesundheit 

des 

Menschen 

Ziel 01: Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030 (gegenüber 
1990) 

Ziel 06: Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxyde und 
Feinstaubpartikel 

Ziel 07: Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz 

Ziel 08: Verbesserung des Modal Split für Arbeitswege: MIV (nur Fahrer) - 46% 
MIV (mehrfach besetzt) - 19%, ÖV - 22%, Fahrrad - 4%, Fußgänger - 9% 

Sicherung und Entwicklung dauerhaft guter Luftqualität 

Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und Gewährleistung von Ruheräumen 

Einhaltung der SEVESO II-Richtlinie (Sicherheitsabstände zu Störfallbetrieben) 

Sicherung und Entwicklung von ausreichenden und qualitätsvollen Freizeit- und 
Erholungsinfrastrukturen insbesondere im Wohnumfeld 

Erhöhung der Verkehrssicherheit 

Dieser Themenkomplex umfasst die 5 Hauptkriterien: 

1.) Luftqualität 

2.) Lärmschutz 

3.) Sicherheit (Störfallbetriebe) 

4.) Freizeit- und Erholungsqualität und  

5.) Verkehrssicherheit 

 

1.) Luftqualität 

Ziel 01 Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030 

Ziel 06 Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxyde und Feinstaubpartikel 

Ziel 08 Verbesserung des Modal Split für Arbeitswege: MIV (nur Fahrer) - 46% MIV (mehrfach 

besetzt) - 19%, ÖV - 22%, Fahrrad - 4%, Fußgänger - 9% 

Sicherung und Entwicklung dauerhaft guter Luftqualität 
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Hauptverursacher für den Ausstoß von Treibhausgasen ist neben der Landwirtschaft (Methan) die 

Verbrennung fossiler Energieträger durch den Menschen (durch Verkehr, Heizen, Stromerzeu-

gung, Industrie). Dabei entsteht vor allem CO2. 

Eine Reduzierung der CO2-Emissionen kann erreicht werden: 

¶ im Gebäudebereich durch eine bessere Wärmedämmung bzw. den Einsatz effizienterer 

Heiztechnologien (z.B. Solar) 

¶ beim Verkehr durch eine verstärkte Nutzung sparsamer Fahrzeuge bzw. Verkehrsmittel 

¶ bei energieintensiven Industriebetrieben durch Anwendung moderner Technologien 

Im Gebäudebereich ergeben sich durch den in den letzten Jahren kontinuierlich fortschreitenden 

Prozess des Abrisses alter und des Baus neuer Häuser sowie der stetig voranschreitenden 

Sanierung und Renovierung älterer Bausubstanz positive Effekte bezüglich CO2-Ausstoß. 

Demgegenüber steht die absolute Zunahme an Gebäuden.  

Eine bedeutende Emissionsquelle stellt der motorisierte Verkehr dar. Von den stark befahrenen 

Straßen A4 und A13 sowie Rue du Brill gehen in weiten Teilen des Gemeindegebietes spürbare 

Emissionen aus, die sich als Lärm, Abgase und/oder Erschütterungen äußern und von denen vor 

allem die Lokalitäten Foetz und Pontpierre betroffen sind. Neben den Lärmimmissionen sind hier 

in erster Linie die durch den Verkehr bedingten erhöhten NO2-Werte zu nennen. 

Eine direkte Anbindung der Gemeinde Mondercange an die Zugtrecke, die in die Hauptstadt 

Luxembourg/Ville führt, ist nicht gegeben. Lediglich die Anbindung an das Busnetz gewährleistet 

die Anbindung an den ÖPNV, welche zu einer Reduzierung der Verkehrsmengen und damit einer 

Verbesserung des Modal Split beiträgt. 

Bei einer zukünftigen nachhaltigen städtebaulichen Planung sollten Wohngebiete bevorzugt in 

günstiger Lage zu Nahverkehrsachsen angesiedelt werden. Auch durch ihre Orientierung nach 

Süden hin und den Einsatz kompakter Gebäudestrukturen (z.B. Reihenhäuser) kann man 

Heizenergie sparen.  

Mit diesem Ziel der Verbesserung des Modal Split zwischen ÖV und MIV auf 25/75 wird eine 

prozentual bessere Verteilung des Modal Split seitens des öffentlichen Verkehrs verfolgt, wodurch 

eine Reduzierung der CO2-Emissionen erfolgen könnte. Die momentane Verkehrssituation ist 

durch ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum geprägt, wodurch jährlich bis zu 10.000 neue 

Arbeitsplätze im Großherzogtum Luxemburg geschaffen werden und der Personenverkehr 

weiterhin intensiviert wird. Das bevorzugte Verkehrsmittel der Pendler und Grenzgänger ist 

hauptsächlich der PKW. Im Jahr 2002 betrug der prozentuale Anteil des ÖV im Modal Split in 

Luxemburg lediglich 16%. Durch eine gezielte Verbesserung des ÖV-Angebots und der 
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Infrastruktur werden eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und eine 

Verbesserung des Verhältnisses von ÖV zu MIV auf 25/75 verfolgt.  

2.) Lärmschutz 

Ziel 07: Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz  

Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und Gewährleistung von Ruheräumen  

 

Für das Großherzogtum Luxemburg liegen Lärmaktionspläne und Lärmkarten für Straßen, 

Schienen und Flugverkehr vor. Die erste Phase der Lärmkartierung beinhaltete Hauptlärmquellen. 

In einer zweiten Phase wurden Lärmbelastungen ausgehend von Zugstrecken, auf denen mehr 

als 30.000 Passagiere pro Jahr unterwegs sind, (Ăles grands axes ferroviaires de plus de 30.000 

de passages de trains par anñ) sowie StraÇen, auf denen mehr als drei Millionen Fahrzeuge pro 

Jahr verkehren (Ăles grands axes routiers de plus de 3 millions de passages de v®hicules par anñ) 

untersucht.  

Basierend auf der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ĂEuropean Noise 

Directiveñ) werden als Lärmindices der Lden und der Lnight benutzt. Der Lden ist ein Index (Tag-

Abend-Nacht-Lärmindex) für die Gesamtbelästigung durch Lärm. Lnight ist ein Index 

(Nachtlärmindex) für Schlafstörungen. 

 

An den Autobahnen A13 und A4 werden teilweise Werte von über 70 dB(A) für den LDEN ermittelt. 

Straßennahe Bebauungen liegen teilweise zwischen 65 dB(A) und 70 dB(A).  

In der Nacht liegen die Werte in den Wohnvierteln in der Regel zwischen 45 und 55 dB(A). 

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die aus dem Straßenverkehr resultierenden 

Lärmemissionen in der Gemeinde Mondercange. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:DE:NOT
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Abbildung 13: Lärmimmissionen entlang der  
Hauptstraßenverkehrsachsen (24-Std-Wert, LDEN 2011) 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 

 

 

http://www.geoportail.lu/
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Abbildung 14: Lärmimmissionen entlang der  

Hauptstraßenverkehrsachsen (Nacht-Wert, LNGT 2011) 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 

 

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die Lärmimmissionen entlang den Zugstrecken im 

Gemeindegebiet. Die Gemeinde Mondercange ist lediglich in einem unbebauten Bereich südlich 

von Bergem von den Emissionen betroffen. 

In diesem Bereich werden für die Strecke Esch/Alzette-Luxembourg am Tag Werte von 55-60 

dB(A) erreicht. Wohngebiete sind jedoch nicht betroffen. 

In der Nacht nehmen der Bahnverkehr und damit auch die Lärmimmissionen stark ab. Dann liegen 

die Werte im betroffenen Bereich bei 45-50 dB(A). 

 

http://www.geoportail.lu/
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Abbildung 15: Lärmimmissionen entlang der Zugstrecken  
(24-Std-Wert, LDEN 2011) 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 

 

 

http://www.geoportail.lu/
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Abbildung 16: Lärmimmissionen entlang der Zugstrecken  
(Nacht-Wert, LNGT 2011) 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 

 

 

 

 

 

Zur Reduzierung der Verkehrsproblematik sind bereits Maßnahmen in Angriff genommen worden, 

beispielsweise hat man Lärmschutzwände entlang der A13 errichtet. 

 

Neben dem Ziel, den bestehenden Umgebungslärm durch Lärmaktionsplanung in räumlich 

begrenzten Teilen des städtischen Raumes durch z.B. technische oder bauliche Maßnahmen zu 

vermindern, benennt die ĂEuropean Noise Directiveñ (END) auch den Schutz ruhiger Gebiet als 

Teilaufgabe der Lärmaktionsplanung. 

Als ruhige Stadtlandschaften werden relativ große zusammenhängende Freiflächen von 

mindestens regionaler Bedeutung mit einer hohen Erholungsfunktion und entsprechender 

http://www.geoportail.lu/
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Erschließung für Freizeit und Erholung bezeichnet. Ihre Bedeutung liegt in der Ausgleichsfunktion 

zu den verlärmten und dicht besiedelten Bereichen der angrenzenden Agglomeration.  

Die END zielt darauf ab, in bisher ruhigen Gebieten einer weiteren Zunahme von 

Lärmbelastungen vorzubeugen und Nutzungskonflikte auszuschließen. 

Im westlichen und östlichen Bereich der Gemeinde wurden potenzielle Gebiete der ruhigen 

Stadtlandschaften markiert. 

 

Abbildung 17: Potenzielle Gebiete der ruhigen Stadtlandschaft 

Quelle: www.geoportail.lu, Mai 2018 

 

 

3.) Sicherheit (Störfallbetriebe) 

In der Gemeinde Mondercange ist ein SEVESO-Betrieb, nämlich Chemolux s.à.r.l in Foetz, 

angesiedelt.  

          Potenzielle Gebiete der 
ruhigen Stadtlandschaft 

http://www.geoportail.lu/
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4.) Freizeit- und Erholungsqualität 

Unter dem Aspekt der ortsnahen Naherholung, auch für die einheimische Bevölkerung, stehen 

das Erlebnispotenzial der Landschaft sowie die Ausstattung mit sanften Naherholungs-

infrastrukturen (Wanderwege, Radwege u.a.) im Vordergrund.  

Ziel sollte die Sicherung und Entwicklung von ausreichenden und qualitätsvollen Freizeit- und 

Erholungsinfrastrukturen, insbesondere im Wohnumfeld, sein.  

Außerhalb der Ortschaften besteht in der Gemeinde Mondercange ein hohes Potenzial für 

Naherholung. Daher sind in der Gemeinde zahlreiche Wander- und Radwege vorhanden. 

Durch die Gemeinde Mondercange führen die nationalen Radwege PC6 des trois cantons und 

L01 Pontpierre-Schifflange. Der regionale Radweg ĂBettembourgñ tangiert die Gemeinde im 

äußersten Osten, der regionale Radweg ĂEsch/Alzetteñ verlªuft im Südwesten der Gemeinde. 

 

Abbildung 18: Nationale Radwege (grün)/ regionale Radwege (rot) 

Quelle: www.geoportail.lu, Mai 2018 

 

  

PC 6 des trois 
cantons 

L01 Pontpierre-
Schifflange 

Regionaler 
Radweg 

ĂEsch/Alzetteñ 

Regionaler 
Radweg 

ĂBettembourgñ 

http://www.geoportail.lu/
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An Wanderwegen sind u.a. die Rundwanderwege ĂMondercangeñ und ĂBergemñ in den jeweiligen 

Lokalitªten vorhanden. Der nationale Wanderweg ĂSentier du Sud 1ñ und der CFL-Wanderweg 

ĂCFL-20 new: Luxembourg-Bettembourgñ befinden sich im ªuÇersten Osten der Gemeinde.  

 

 

Abbildung 19: Rundwanderwege, nationaler Wanderweg und CFL-Wanderweg  

Quelle: www.geoportail.lu, Mai 2018 

 

 

5.) Verkehrssicherheit 

Im Gemeindegebiet befinden sich mit der A13 und der A4 zwei vielbefahrene Autobahnen. Viel 

befahren ist auch die Rue du Brill, die durch die nationale Gewerbezone ĂFoetzñ f¿hrt. In den 

angrenzenden Bereichen dieser Straßen treten Verkehrsbelastungen in Form von Lärm und 

Abgasen als Störfaktoren für die Einwohner auf. In der Rue du Brill ist durch die starke 

Frequentierung eine erhöhte Unfallgefahr als negative Beeinträchtigung zu betrachten. 

 
  

Autopedestres: 
Mondercange 

Autopedestres: 
Bergem 

Sentier du Sud 1 

CFL-20 new 

http://www.geoportail.lu/
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Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Pflanzen, 

Tiere und 

biologische 

Vielfalt 

Ziel 04: Stopp des Verlustes an biologischer Vielfalt  

Ziel 05: Bewahrung eines guten Erhaltungszustandes der zu schützenden 
Lebensräume und Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie der EU  

Sicherung und Entwicklung der natürlichen Standortbedingungen  

Sicherung und Entwicklung seltener und bedeutsamer Lebensräume  

Sicherung und Entwicklung eines funktionsfähigen Biotopverbundsystems  

Sicherung geschützter Tier- und Pflanzenarten und ïbestände  

Vermeidung von Beeinträchtigungen und Störungen der Bereiche, die eine 
besondere Bedeutung für Natur- und Artenschutz besitzen  

 

Dieser Themenkomplex umfasst die 4 Hauptkriterien: 

1.) Sicherung und Entwicklung von wertvollen Lebensräumen und Arten nach den EU-

Direktiven (Europäische Schutzgebiete) 

2.) Sicherung und Entwicklung nationaler Schutzgebiete 

3.) Sicherung und Entwicklung von geschützten Biotopen (national) 

4.) Schutz von wertvollen Arten 
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1.) Sicherung und Entwicklung von wertvollen Lebensräumen und Arten nach den EU-

Direktiven (Europäische Schutzgebiete) 

Habitatzone  

Die Habitatzone ĂMassif forestier du Aesingñ (LU0001075) besitzt eine GrºÇe von ca. 59 ha und 

befindet sich im Westen der Gemeinde Mondercange.  

 

Abbildung 20: IŀōƛǘŀǘƎŜōƛŜǘ αaŀǎǎƛŦ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊ Řǳ !ŜǎƛƴƎά 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

  

Habitatzone  
ĂMassif forestier du Aesingñ 

http://www.geoportail.lu/
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Lebensraumtypen 

In der Gesamt-Habitatzone sind folgende Lebensraumtypen vorhanden: 

Code Lebensraumtyp 

6510 Magere Mähwiesen 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Sternmieren-

Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

 

Arten des Habitatgebietes LU0001075 

Folgende Anhangarten sind für die Habitatzone dokumentiert: 

Vögel 

Milvus migrans Schwarzmilan 

Fledermäuse 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 

Myotis myotis Großes Mausohr 

 

 

Schutzziele 

Für die Zone ist folgendes Schutzziel definiert: 

¶ Bewahrung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Eichen des 

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes 
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Vogelschutzzonen 

Die Vogelschutzzone ĂVall®e sup®rieure de lóAlzetteñ (LU0002007) besitzt eine GrºÇe von ca. 

1.230 ha und reicht von Südwesten in das Gebiet der Gemeinde Mondercange hinein.  

Das Vogelschutzgebiet ĂR®gion du Lias Moyenñ (LU0002017) reicht im Nordosten und im 

Nordwesten in die Gemeinde Mondercange hinein. Mit einer Größe von 5.740 ha überschneidet 

sie sich im Westen der Gemeinde teilweise mit dem Habitatgebiet ĂMassif forestier du Aesingñ 

(LU0001075). 

 

Abbildung 21: Vogelschutzgebiete 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 

  

Vogelschutzgebiet  
ĂRégion du Lias Moyenñ 

Vogelschutzgebiet  
ĂVall®e sup®rieure de lóAlzetteñ 

http://www.geoportail.lu/
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Vogelschutzgebiet ĂVall®e sup®rieure de lóAlzetteñ (LU0002007) 

F¿r die Vogelschutzzone ĂLU0002007 Vall®e sup®rieure de lôAlzetteñ sind gemäß der Datenbank 

EUNIS (Abruf Juni 2019) folgende Vogelarten definiert: 

Dt. Name Wiss. Name Schutzstatus Rote Liste 
Luxemburg 

Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola Anhang I  

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus Art. 4 (2) 1 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus Art. 4 (2) 4 

Feldlerche Alauda arvensis Art. 4 (2) 3 

Eisvogel Alcedo atthis Anhang I 4 

Spießente Anas acuta -  

Löffelente Anas clypeata -  

Krickente Anas crecca -  

Pfeifente Anas penelope -  

Knäkente Anas querquedula Art. 4 (2) 1 

Brachpieper Anthus campestris Anhang I 0 

Wiesenpieper Anthus pratensis Art. 4 (2) 2 

Bergpieper Anthus spinoletta -  

Graureiher Ardea cinerea - 4 

Steinkauz Athene noctua  - 1 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius  Art. 4 (2) 4 

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger Anhang I 4 

Weißstorch Ciconia ciconia Anhang I  

Rohrweihe Circus aeruginosus Anhang I  

Kornweihe Circus cyaneus Anhang I  

Wiesenweihe Circus pygargus Anhang I  

Wachtel Coturnix coturnix Art. 4 (2) 2 

Wachtelkönig Crex crex Anhang I 1 

Kuckuck Cuculus canorus - 3 

Silberreiher Egretta alba -  

Seidenreiher Egretta garzetta Anhang I  

Rohrammer Emberiza schoeniclus - 4 

Merlin Falco columbarus Anhang I  

Wanderfalke Falco peregrinus Anhang I 4 

Baumfalke Falco subbuteo - 4 

Blässhuhn Fulica atra -  

Bekassine Gallinago gallinago Art. 4 (2) 0 

Kranich Grus grus Anhang I  

Rauchschwalbe Hirundo rustica - 4 

Zwergdommel Ixobrychus minutus Anhang I R 

Wendehals Jynx torquilla  Art. 4 (2) 3 

http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=907&idSpeciesLink=907
http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=960&idSpeciesLink=960
http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=1091&idSpeciesLink=1091
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Neuntöter Lanius collurio Anhang I 4 

Heidelerche Lullula arborea  Anhang I 2 

Blaukehlchen Luscinia svecica Anhang I 0 

Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus -  

Schwarzmilan Milvus migrans Anhang I 4 

Rotmilan Milvus milvus Anhang I 3 

Wiesenschafstelze Motacilla flava Art. 4 (2) 2 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe - 1 

Rebhuhn Perdix perdix - 2 

Wespenbussard Pernis apivorus  Anhang I  

Kampfläufer Philomachus pugnax Anhang I  

Grauspecht Picus canus Anhang I 4 

Grünspecht Picus viridis -  

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria Anhang I  

Haubentaucher Podiceps cristatus - R 

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana Anhang I  

Wasserralle Rallus aquaticus Art. 4 (2) 4 

Beutelmeise Remiz pendulinus Art. 4 (2) R 

Uferschwalbe Riparia riparia Art. 4 (2) 1 

Braunkehlchen Saxicola rubetra Art. 4 (2) 1 

Turteltaube Streptopelia turtur Art. 4 (2) 3 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis - 4 

Bruchwasserläufer Tringa glareola Anhang I  

Waldwasserläufer Tringa ochropus -  

Rotschenkel Tringa totanus Art. 4 (2)  

Kiebitz Vanellus vanellus Art. 4 (2) 1 

 

Erläuterungen: 

Schutzstatus Anhang I Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie (nach Artikel 4 Abs. 1) 

Art. 4 (2) Art nach Artikel 4 Abs. 2 der EU-Vogelschutzrichtlinie 

Rote Liste 
Luxemburg 

 

0 ausgestorben oder verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 
4  Arten der Vorwarnliste  
R  Arten mit geographischen Restriktionen 

 

  

http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=1126&idSpeciesLink=1126
http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=1195&idSpeciesLink=1195
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Folgende Anhangarten sind für die Vogelschutzzone dokumentiert: 

Invertebraten/Wirbellose 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter 

Amphibien 

Triturus cristatus Kammmolch 

 
 

Schutzziele 

Für die Zone sind folgende Schutzziele definiert: 

- Wiederherstellung der Population des Wachtelkönigs; Erhaltung und Wiederherstellung 

der Brutzonen, speziell der Feuchtwiesen mit später Mahd und der Feuchtbrachen; Schutz 

vor Störungen während der Reproduktionsperiode. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen 

der Wiesenvögel Wiesenpieper, Wiesenschafstelze, Braunkehlchen und Kiebitz; 

Erhaltung und Verbesserung der Brutzonen und der Rastplätze, speziell der Feuchtwiesen 

und ïweiden mit später oder sehr später Mahd. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen des Weißstorchs: 

Erhaltung, Verbesserung und Schaffung von Nahrungszonen, speziell von Feuchtwiesen 

und ïweiden; Schaffung von potenziellen Nistmöglichkeiten. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen 

von Wachtel, Rebhuhn und Feldlerche; Erhaltung und Verbesserung der Brutzonen und 

der Rastplätze, speziell eines Landschaftsmosaiks mit offenen Stellen; Erhaltung und 

Wiederherstellung der Brutzonen, Schutz vor Störungen während der 

Reproduktionsperiode; Förderung einer späten Mahd auf den Landwirtschaftsflächen; 

Erhaltung und Gestaltung von Altgrasstreifen. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen 

der Watvögel und der Vögel der Überschwemmungszonen, wie Goldregenpfeifer, 

Bekassine, Zwergschnepfe, Rotschenkel, Bruchwasserläufer, Kampfläufer; Erhaltung und 

Verbesserung der Nahrungs- und Rastplätze beim Zug. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen 

und feuchten Hochstauden und der Röhrichte wie Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn 

Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Blaukehlchen und Rohrammer; 

Erhaltung und Verbesserung der Brutzonen respektive der Rastplätze. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen von Rot- und 

Schwarzmilan; Erhaltung und Verbesserung der Jagdgebiete speziell eines 

Landschaftsmosaiks aus Weiden, Wiesen und Feuchtzonen. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen 

der Wasservögel speziell während der Brutperiode, wie Knäkente und Zwergtaucher. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen 

vom Eisvogel; Erhaltung und Verbesserung der Nahrungszonen speziell der 

Flussabschnitte mit gehölzreichen Ufern; Erhaltung und Gestaltung von einigen zum 

Nestbau geeigneten Steilufern. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands des Grünlands und Förderung von 

Extensivierungsprogrammen; Erhaltung und Ausdehnung von Dauergrünland; 
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Vermeidung der Umwandlung in Acker; Ausdehnung der Mager- und Feuchtwiesen, 

speziell der Seggenriede; Förderung von Programmen zur Extensivierung und späten 

Mahd; Anlage von Altgrasstreifen und Feuchtbrachen. 

- Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands und Ausdehnung der Röhrichte und der 

feuchten Hochstaudenflure; Erhaltung und Gestaltung von alten Röhrichtbeständen. 

- Erhaltung und Verbesserung der Wasserqualität, der Strukturgüte der Wasserläufe und 

der Überschwemmungszonen; Wiederherstellung der Aue mit ihrer Hydromorphologie; 

Ausdehnung der Watflächen; Gestaltung grasiger Schutzstreifen entlang der Wasserläufe. 
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Vogelschutzgebiet ĂR®gion du Lias Moyenñ (LU0002017)  

F¿r die Vogelschutzzone ĂLU0002017 R®gion du Lias Moyenñ sind gemªÇ der Datenbank EUNIS 

(Abruf Juni 2019) folgende Vogelarten definiert: 

Dt. Name Wiss. Name Schutzstatus Rote Liste 
Luxemburg 

Habicht Accipiter gentilis -  

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus Art. 4 (2) 4 

Feldlerche Alauda arvensis Art. 4 (2) 3 

Eisvogel Alcedo atthis Anhang I 4 

Wiesenpieper Anthus pratensis Art. 4 (2) 2 

Baumpieper Anthus trivialis - 4 

Steinkauz Athene noctua  - 1 

Bluthänfling Carduelis cannabina - 4 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius  Art. 4 (2) 4 

Schwarzstorch Ciconia nigra - 4 

Kornweihe Circus cyaneus Anhang I  

Wachtel Coturnix coturnix Art. 4 (2) 2 

Wachtelkönig Crex crex Anhang I 1 

Mittelspecht Dendrocopos medius Anhang I  

Schwarzspecht Dryocopus martius Anhang I  

Silberreiher Egretta alba -  

Rohrammer Emberiza schoeniclus - 4 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca -  

Bekassine Gallinago gallinago Art. 4 (2) 0 

Wendehals Jynx torquilla  Art. 4 (2) 3 

Neuntöter Lanius collurio Anhang I 4 

Raubwürger Lanius excubitor Art. 4 (2) 2 

Nachtigall Luscinia megarhynchos -  

Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus -  

Schwarzmilan Milvus migrans Anhang I 4 

Rotmilan Milvus milvus Anhang I 3 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea -  

Wiesenschafstelze Motacilla flava Art. 4 (2) 2 

Rebhuhn Perdix perdix - 2 

Wespenbussard Pernis apivorus  Anhang I  

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Art. 4 (2) 4 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix Art. 4 (2) 4 

Grauspecht Picus canus Anhang I 4 

Grünspecht Picus viridis -  

Wasserralle Rallus aquaticus Art. 4 (2) 4 

Turteltaube Streptopelia turtur Art. 4 (2) 3 

http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=907&idSpeciesLink=907
http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=960&idSpeciesLink=960
http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=1091&idSpeciesLink=1091
http://eunis.eea.europa.eu/species-factsheet.jsp?idSpecies=1195&idSpeciesLink=1195


Strategische Umweltprüfung für den PAG der Gemeinde Mondercange ï Umweltbericht Phase 2 53 

OEKO-BUREAU 

 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis - 4 

Kiebitz Vanellus vanellus Art. 4 (2) 1 

 

Erläuterungen: 

Schutzstatus Anhang I Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie (nach Artikel 4 Abs. 1) 

Art. 4 (2) Art nach Artikel 4 Abs. 2 der EU-Vogelschutzrichtlinie 

Rote Liste 
Luxemburg 

 

0 ausgestorben oder verschollen 
1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 
4  Arten der Vorwarnliste  
R  Arten mit geographischen Restriktionen 

 

Schutzziele 

Für die Zone sind folgende Schutzziele definiert: 

- Erhalt eines günstigen Zustands der Population des Rotmilans und des Schwarzmilans: 

Erhalt und Verbesserung der Jagdgebiete insbesondere eines Landschaftsmosaiks aus 

Mähwiesen und Weiden. Erhaltung und Verbesserung der Brutbereiche insbesondere der 

Waldränder von Laubwäldern, Baumreihen und Einzelbäumen. Schutz von Bäumen die 

von Raubvögeln genutzt werden. Einhaltung von Ruhe in der Reproduktionszeit im 

direkten Umfeld der Horste. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Population der Kornweihe: 

Unterhalt und Verbesserung der Überwinterungsbereiche. Unterhalt und Verbesserung 

der Jagdreviere insbesondere von Weideland, Naßbrachen, Brachen und Heiden. 

Verbesserung potenzieller Brutgebiete und Sicherung der Einhaltung von Ruhe im 

direkten Umfeld der Horste.  

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Population von Raubwürger 

und Neuntöter. Sicherung und Wiederherstellung von Brut- und Jagdhabitaten 

insbesondere von Landschaftsstrukturen wie Gebüschen, Sträucher, Hecken und 

Solitärgehölzen in Wiesen und Weiden. Sicherung von Ruhezonen insbesondere für die 

Reviere des Neuntöters. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Population von Vögeln 

strukturierter Landschaften mit Weideland wie dem Steinkauz. Erhalt und 

Wiederherstellung von Brut- und Jagdhabitaten insbesondere einzelstehender Bäume und 

Obstwiesen in Weidelandgebieten. Erhalt alter und abgestorbener Bäume. Verbesserung 

der Verfügbarkeit von Nistmöglichkeiten. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Population von Vögeln reich 

strukturierter Ruderallandschaften wie dem Bluthänfling. Unterhalt und Verbesserung der 

Brutbereiche insbesondere durch Erhalt eines reich strukturierten Landschaftsmosaiks 

aus Weideland und Ackerland. Anlage von Ackerrandstreifen und Buntbrachen auf Äckern 

entlang von Wegen und Hecken. Unterhalt und Verbesserung von Landschaftsstrukturen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Population von Vögeln des 

Offenlandes wie Wachtel und Rebhuhn. Erhaltung und Verbesserung von 
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Brutmöglichkeiten insbesondere durch ein Landschaftsmosaik reich an offenen 

Strukturen. Einhaltung der Ruhe während der Brutzeit. Förderung der Spätmahd in 

Bereichen mit regelmäßigen Vorkommen der Arten. Anlage von Ackerrandstreifen und 

Buntbrachen auf Äckern und entlang von Wegen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen der Feldlerche. 

Unterhalt und Verbesserung der Brutbereiche insbesondere durch Erhalt eines reich 

strukturierten Landschaftsmosaiks aus Weideland und Ackerland. Anlage von 

Ackerrandstreifen und Buntbrachen auf Äckern. Förderung von Frühaussaaten auf 

Getreidefeldern. 

- Wiederherstellung der Population des Wachtelkönigs. Verbesserung der Brutbereiche 

insbesondere von Feuchtwiesen mit Spätmahd sowie Naßbrachen. Einhaltung der Ruhe 

während der Brutzeit. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen von 

Wiesenvögeln wie Schafstelze und Wiesenpieper. Erhalt und Verbesserung eines 

Landschaftsmosaiks aus Weiden, Naßbrachen und Feuchwiesen mit späten oder sehr 

späten Madtterminen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen des Kiebitzes. 

Wiederherstellung von Brut- und Nahrungshabitaten insbesondere von Weiden und 

Feuchtgebieten. Unterhalt und Verbesserung der Nahrungshabitate während der 

Wanderungszeit insbesondere der Feuchtweiden sowie Äcker und Brachen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen von Vögeln der 

Röhrichte, Großseggenbestände und anderer Freuchtgebiete wie Wasserralle, 

Teichrohrsänger und Rohrammer. Erhalt und Verbesserung der Bruthabitate respektive 

der Rastplätze. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen von Vögeln des 

Watts und der Überschwemmungsgebiete wie Bekassine und Zwergschnepfe. Erhaltung 

und Verbesserung der Nahrungshabitate während der Rastzeiten bzw. während der 

Überwinterung. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen von Vögeln der 

Fließgewässer wie Eisvogel und Wasseramsel. Erhalt und Verbesserung der 

Wasserqualität und der Fließgewässerstruktur. Erhalt und Verbesserung notwendiger 

Brutstrukturen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen von Vögeln der 

Streuobstwiesen, halboffener Landschaften, Waldränder und lichtreicher Wälder wie 

Wendehals, Grünspecht, Baumpieper und Gartenrotschwanz. Erhaltung von 

Spechtbäumen, Erhalt von dickstämmigen Bäumen und stehendem Totholz insbesondere 

an Waldrändern, in lichten Wäldern und in Obstwiesen. Erhalt und Verbesserung von 

Trockenrasen und reich strukturierten Magerwiesen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen von Vögeln der 

Feuchtgebiete, lichter Wälder, Auewälder und Alluvialwälder wie Turteltaube, und 

Nachtigall. Erhalt und Wiederherstellung von Waldrändern, Gehölzen und halboffener 

Landschaften insbesondere im Bereich von Feuchtgebieten sowie lichtreicher Wälder. 

Horizontale und vertikale Restrukturierung der Waldränder und Hochwälder. Schutz und 
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Wiederherstellung der Alluvialebenen mit Krautschicht, Strauchschicht und 

unterschiedlich bewaldeten Strukturen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen des 

Wepenbussards. Erhalt und Verbesserung unterschiedlich strukturierter Waldränder, 

Erhalt und Verbesserung der Brutgebiete und Erhaltung der Raubvogel relevanten Bäume. 

Erhalt und Verbesserung der Nahrungshabitate insbesondere offene und halboffene 

Bereiche innerhalb von Wäldern wie Windwurfflächen, Lichtungen. Extensive 

Bewirtschaftung grasbewachsener Bereiche entweder ohne Mahd oder sehr spät 

einsetzender Mahd. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen der Spechte 

insbesondere Schwarzspecht, Mittelspecht und Grauspecht sowie anderer Höhlenbrüter 

wie Trauerschnäpper. Erhalt und Verbesserung unterschiedlich strukturierter Wälder 

insbesondere in Alluvialwäldern und Eichen- sowie Buchenwäldern. Erhalt und Schutz von 

Spechtbäumen, dickstämmiger Bäume, höhlenreichen Bäumen und stehendem Totholz in 

Laubwäldern. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung der Populationen des 

Waldlaubsängers. Erhaltung und Ausdehnung von Mischlaubwäldern mit klar 

ausgeprägter Strauch- und Krautschicht insbesondere in Hanglagen. Erhalt und 

Ausweitung eines innerwaldlichen Mosaiks aus unterschiedlichen Altersklassen und 

Totholzinseln. 

- Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität, der Fließgewässerstruktur, der 

Oberflächengewässer und der Talbereiche. Wiederherstellung der Talebenen mit 

charakteristischer Hydromorphologie. Anlage von Fließgewässerschutzstreifen entlang 

der Gewässer 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Ausweitung der Naßbrachen und nassen 

Hochstaudenfluren. Sehr späte Mahd oder Mahd in mehrjährigen Abständen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Ausweitung von Feuchtwiesen und Magerwiesen mit 

später Madt bzw. sehr später Madt. 

- Förderung von Extensivierungsprogrammen in der Landwirtschaft insbesondere 

Extensivierung von Wiesen und Weiden. Schutz und Ausweitung permanenter Wiesen 

ohne Umbruch oder Einsaat. Erhalt und Verbesserung von Ackerrandstreifen und 

Blühbrachen. Erhalt und Wiederherstellung von Krautsäumen am Fuß und entlang 

landschaftlicher Strukturen. Verzicht auf den Einsatz von Rodentiziden.  

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung landschaftlicher Strukturen wie 

Gebüschen, Gestrüppen und Hecken. Ausarbeitung eines Pflegeplanes und mehrjähriger 

Unterhalt der Strukturen. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung von Obstbaumwiesen, wobei 

dickstämmige und abgestorbene Bäume zu erhalten sind. Extensivnutzung durch 

Beweidung oder Mahd. 

- Erhalt eines günstigen Zustands und Wiederherstellung unterschiedlicher Laubwaldtypen 

insbesondere Eichen-Hainbuchenwälder und Naßwälder wobei dickstämmige Bäume und 

Bäume vorangeschrittener Altersklassen zu schützen sind. 
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2.) Sicherung und Entwicklung nationaler Schutzgebiete 

Das ausgewiesene Naturschutzgebiet RD ZH 42 ĂAm Bauchñ mit einer GrºÇe von 31,3 ha befindet 

sich im Südwesten der Gemeinde Mondercange. 

Im Südosten der Gemeinde befindet sich das noch nicht ausgewiesene Naturschutzgebiet RN ZH 

45 Dumontshaff, im Nordosten das noch nicht ausgewiesene Naturschutzgebiet 

ĂLeidel®ngerb±sch/Goelle Weiherñ (siehe auch S. 36). 

 

 

 
Abbildung 22: Naturschutzgebiete Übersicht  

Quelle: geoportail.lu, März 2018 

 

  

Naturschutzgebiet 
(ausgewiesen) 
ĂAm Bauchñ 

Naturschutzgebiet (nicht ausgewiesen) 
ĂLeidel®ngerb±sch / Goelle Weiherñ. 

Naturschutzgebiet (nicht ausgewiesen) 
ĂDumontshaffñ 
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3.) Sicherung und Entwicklung von geschützten Biotopen (national) 

Art. 17-Biotope 

Die Kartierung der Artikel 17 Biotope erfolgte im Rahmen der PAG-Ausarbeitung nach den 

Kriterien im Leitfaden zur Biotopkartierung (Dezember 2009) des MDDI.  

Die kartierten geschützten Biotopstrukturen sind auf Karte Nr. 1 dargestellt. Bei der Bewertung 

der einzelnen Baupotenzialflächen werden sie mitberücksichtigt. 

 

4.) Schutz von wertvollen Arten 

Vögel 

Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange 
(Flächen M1, M11, P5) 

(Ecorat, August 2018) 

 

Fläche M1

 

Abbildung 23: Arteninventar Fläche M1  

Quelle: Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), 

Ecorat, August 2018, S. 18 

 

ĂDie Fläche wird von einer artenreichen Kleinvogelfauna aus Gebüsch- und Heckenbrütern 

besiedelt, darunter Arten, die regional bereits rückläufige Bestände aufweisen (z. B. Bluthänfling 
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oder Feldsperling). Neben der Stockente als Brutvogel ist der Graureiher ein regelmäßiger 

Nahrungsgast. Im Frühjahr dienen die lehmigen Pfützen der Mehlschwalbe zur Aufnahme von 

Nistmaterial; der Waldwasserläufer nutzt die Feuchtfläche zur Rast während des Durchzuges in 

der Zugperiode. Mit Roesels Beißschrecke und Mauerfuchs werden auf der Fläche zwei 

landesweit seltene bzw. gefährdete Insektenarten nachgewiesen, wenn auch nur mit 

Einzelindividuen.ñ 3 

 

 

Abbildung 24: Darstellung der Betroffenheit der Fläche M1 im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände  

Quelle: Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), 

Ecorat, August 2018, S. 41 

 

  

                                                
3 Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), Ecorat, 

August 2018, S. 18 
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Fläche M11 

 

Abbildung 25: Arteninventar Fläche M11  

Quelle: Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), 

Ecorat, August 2018, S. 19 

 

ĂDie offene Feldflur wird von der Feldlerche und der Wiesenschafstelze als charakteristische und 

zugleich bestandsgefährdete Brutvögel der Ackerlandschaft besiedelt. In den randlichen Hecken 

bzw. Gebüschbeständen siedeln gebietstypische Arten wie Neuntöter, Goldammer oder 

Bluthänfling, die landesweit ebenfalls bereits rückläufige Bestände aufweisen. Ein aus den 

Vorjahren bekanntes Brutvorkommen des Schwarzmilans im Waldgebiet "Lankelz" ist aktuell nicht 

besetzt; dennoch wird nahezu die gesamte offene Feldflur von einem weiter entfernt gelegenen 

Vorkommen regelmäßig zur Nahrungssuche aufgesucht. Der Rotmilan ist dagegen im Gebiet ein 

nur sporadischer Nahrungsgast.ñ 4 

 

                                                
4 Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), Ecorat, 

August 2018, S. 19 
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Abbildung 26: Darstellung der Betroffenheit der Fläche M11 im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände  

Quelle: Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), 

Ecorat, August 2018, S. 42 f 
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Fläche P5 

 

Abbildung 27: Arteninventar Fläche P5 

Quelle: Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), 

Ecorat, August 2018, S. 20 

 

ĂDie Untersuchungsfläche weist ein für Obstwiesen bzw. "Bongerten" typisches Vogelarten-

inventar auf. Der dichte Obstbaumbestand am nordwestlichen Rand weist mehrere Baumhöhlen 

und -nischen bzw. Astlöchern auf, die ein entsprechendes Brutplatzangebot für Höhlenbrüter 

bieten. Mit Grünspecht, Gartenrotschwanz und Feldsperling sind im Artenspektrum 

charakteristische Vertreter dieses Lebensraumtyps vertreten. Auch die schmale, verbrachte 

Wiesenparzelle entlang des Spielplatzes wird von typischen Arten des Halboffenlandes besiedelt, 

die lokal rückläufige Bestände aufweisen (Dorngrasmücke, Goldammer). Die schmale 

Rinderweide südlich angrenzend an die Obstwiese wird dagegen nur sporadisch von den 

umliegenden Vogelvorkommen zur Nahrungssuche frequentiert (z.B. von Staren); regelmäßig 

jagende Greifvogelarten werden im Verlauf der Untersuchungen dort nicht festgestellt.ñ 5 

 

                                                
5 Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), Ecorat, 

August 2018, S. 20 
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Abbildung 28: Darstellung der Betroffenheit der Fläche P5 im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände  

Quelle: Faunistische Untersuchungen im Rahmen der UEP für die Gemeinde Mondercange (Flächen M1, M11, P5), 

Ecorat, August 2018, S. 44 

 

 

Aktionsraumanalyse Rot- und Schwarzmilan, Bauvorhaben ĂKammerh®ichtñ in 
Mondercange 

(efor-ersa, 2017) 

ĂAls Resultat der Aktionsraumanalyse konnte f¿r beide Milan-Arten eine hohe brutzeitliche 

Aktivität ï hauptsächlich Nahrungssuche ï innerhalb des Planungsareals festgestellt werden. Für 

die ansässigen Populationen ist die gesamte Fläche als geschütztes Habitat nach Artikel 17 zu 

werden, Eingriffe in solche Habitate sind grundsätzlich verboten. 

Ausnahmen von dieser Regelung müssen im überwiegenden öffentlichen Interesse stehen und 

bedürfen einer Genehmigung durch das Umweltministerium. Flächenverluste müssen zudem 

nach Vorgaben des Umweltministeriums mittels Ausgleichsmaßnahmen mit der 1,5-fachen 

Flächengröße kompensiert werden. Bei einer Planungsarealgröße von 101389 m2 beträgt die 

Größe der durch Kompensationsmaßnahmen aufzuwertenden Ausgleichsfläche demnach 

152083.5 m2, also rund 15 ha.ñ6 

 

  

                                                
6 Aktionsraumanalyse Rot- und Schwarzmilan, Bauvorhaben ĂKammerh®ichtñ in Mondercange, efor-ersa, 2017, S. 8 
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Avifaunistisches-Screening im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen eines projektierten 

Gemeinde-Ateliers im Bereich ñAuf Werbettò Mondercange 

(Luxplan S.A., Oktober 2018) 

Das avifaunistische Screening kommt zu dem Ergebnis, dass die Fläche zwar kein Jagdgebiet für 

Milane, allerdings ein wichtiges Habitat der Feldlerche darstellt. Daher sind funktionserhaltende 

Maßnahmen im direkten Umfelt der Planzone umzusetzen (CEF-Maßnahmen) und es muss ein 

Ausgleich nach Art. 17 Naturschutzgesetz stattfinden. 

Als CEF-Maßnahmen eigenen sich u.a.: 

- Realisierung von zwei Blühstreifen und zwei bis drei Lerchenfenstern auf der benachbarten 

Ackerparzelle. 

- Erhalt der östlich gelegenen Flachland(mäh)wiese. 

- Pflanzung eines 8m breiten Heckenstreifens südlich des Plangebietes.7 

 

 

Fledermäuse 

Stellungnahme (Screening) zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der Gemeinde 

Mondercange im Rahmen der SUP der PAG Planung 

(ProChirop, Kesslingen, 2016, ergänzt 2017) 

Zusammenfassung der Prüfflächen: 

Prüffläche Aussage der Stellungnahme 

B1 Bedenklich, Studie notwendig 

B2 Unbedenklich 

F1 Unbedenklich 

F2 Unbedenklich 

F3 Unbedenklich 

F4 Unbedenklich 

F5 Unbedenklich 

F7 Unbedenklich 

                                                
7 Avifaunistisches-Screening im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen eines projektierten Gemeinde-Ateliers im 
Bereich ñAuf Werbettò Mondercange, Luxplan S.A., Oktober 2018, S. 4f 
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F8 Unbedenklich 

F9 Unbedenklich 

M1 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

M2 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

M3 Unbedenklich 

M4 Unbedenklich 

M5 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

M6 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

M7 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

M8 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

M9 Unbedenklich 

M10 Unbedenklich 

M11 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

P1 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

P2 Unbedenklich bei Einhaltung vorgeschlagener Maßnahmen 

P3 Unbedenklich 

P4 Unbedenklich 

P5 Bedenklich, Reduktion der Bebauung oder Untersuchung notwendig 

P6 Unbedenklich 

P7 Unbedenklich 

 

 

Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna auf verschiedenen Flächen des PAG der 
Gemeinde Mondercange 

(ProChirop, Kesslingen, 2018) 

ĂIn Mondercange und in Pontpierre wurden im Rahmen dieser Untersuchung am 28.05.18 die 

beiden Kirchen auf einen Fledermausbesatz kontrolliert. In Mondercange wurde neben großen 

Mengen von altem Kot auch eine geringere Menge frischen Kots gefunden. Es konnten aber keine 

Tiere im Dachstuhl gesehen oder bei Ausflügen beobachtet werden. Das Aussehen und die 

Position des Kots unter dem Firstbalken deuten auf einen Besatz mit Langohrfledermäusen hin. 

Da diese Arten sich meist tief in Balkenspalten oder sonstige Verstecke zurückziehen, können 
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Nachweise nicht immer geführt werden, trotz Anwesenheit der Tiere. Beide Kirchen werden vom 

SICONA betreut, es wurden bislang keine Reproduktionsnachweise geführt. 

In Pontpierre wurden keine Hinweise auf Fledermäuse im Dachraum der Kapelle gefunden.ñ8 

 

Fläche P5 

ĂMit dem Nachweis des Großen Mausohrs ist eine FFH-Anhang II Art betroffen, für die ein 

Ausgleich nach Artikel 17 notwendig würde. (é) 

Aufgrund der Fänge laktierender und postlaktierender Weibchen und von Jungtieren sowie der 

dauerhaft hohen Nachweishäufigkeit auch durch Sichtkontakte mehrerer Tiere wird die Fläche als 

essenzielles Jagdhabitat für Zwergfledermäuse eingestuft. (é) 

Akustisch mit nur wenigen Batcorder-Aufzeichnungen wurde das Braune Langohr (Plecotus 

auritus) festgestellt. Allerdings wurde die Art mit einem laktierenden Weibchen und einem 

Männchen beim Netzfang im mittleren Bereich der Streuobstwiese nachgewiesen. Die Fangzeit 

war kurz nach der gewöhnlichen Ausflugszeit der Art, weshalb hier von der Betroffenheit einer 

Wochenstubengesellschaft in der unmittelbaren Nähe ausgegangen werden muss. Die Fläche 

stellt wegen der hohen Bindung der Art an den Habitattyp der strukturreichen Streuobstwiesen ein 

essenzielles Jagdhabitat für die Fortpflanzungskolonie dar. Es ist auch möglich, dass sich die 

Wochenstube in einem der hohlen Obstbäume befindet, obwohl hier eine einmalige Untersuchung 

mit einer Wärmebildkamera kein eindeutiges Ergebnis erbrachte.ñ9 

 

Fläche M6 

ĂDie Gruppe der Langohren (Plecotus spec) wurde bei allen drei Batcorderzyklen aufgezeichnet. 

Die Langohren wurden überwiegend im südöstlichen Baumbestand aber auch im Zentrum der 

Fläche festgestellt. Aufgrund der schlechten akustischen Nachweisbarkeit wird wegen der 

regelmäßigen Nachweise eine intensive Jagdhabitatnutzung von Tieren aus der nahegelegenen 

Kolonie in der Kirche angenommen und deshalb werden zumindest der südliche und der 

südöstliche Baumbestand als essenzielles Teilhabitat für die Gruppe der Langohren bewertet.ñ10 

 

                                                
8 Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna auf verschiedenen Flächen des PAG der Gemeinde Mondercange, 

ProChirop, Kesslingen, 2018, S. 9 
9 Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna auf verschiedenen Flächen des PAG der Gemeinde Mondercange, 

ProChirop, Kesslingen, 2018, S. 10f 
10 Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna auf verschiedenen Flächen des PAG der Gemeinde Mondercange, 

ProChirop, Kesslingen, 2018, S. 16f 
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Fläche M7 

ĂEs ist von keiner essenziellen Bedeutung der Fläche für eine der Arten bzw. Artengruppen 

auszugehen.ñ11 

 

Fläche M8 

ĂDie Breitfl¿gelfledermaus wurde im Mai auf dem nordºstlichen Teil der Mªhwiese mit hohen 

Nachweishäufigkeiten festgestellt. Am 26.05 wurden bei der Detektorbegehung drei Tiere 

gleichzeitig bei der Jagd über der Wiese beobachtet. An den Batcorderstandorten BC_3, BC_4 

und BC_5 wurden durchschnittlich im Mai zwischen 30 und 45 Rufsequenzen pro Nacht 

aufgezeichnet. Im Verlauf der nächtlichen Aktivität erfolgte diese sehr intensive Nutzung in der 

ersten Stunde nach dem Ausflug der Art. Es ist also von einer Kolonie in der näheren Umgebung 

der Fläche auszugehen. 

Im Juni und Juli nahm die Präsenz der Art dann deutlich ab, wurde hier aber noch regelmäßig an 

den Standorten im nordöstlichen Wiesenbereich festgestellt. 

Wegen der intensiven Nutzung der Fläche im Mai wird von einer essenziellen Bedeutung der 

nordºstlichen Teilflªche als Jagdhabitat ausgegangen.(é) 

Die Gruppe der Langohren wurde nur im Mai einmalig an einer Baumreihe im zentralen Teil der 

Fläche festgestellt. Die Baumreihe kann eine Leitlinie für die Artengruppe darstellen, sie konnte 

hier aber weder im Juni noch im Juli ein weiteres Mal festgestellt werden. Da die akustische 

Nachweisbarkeit der Gruppe jedoch so gering ist, sollten die beiden vorhandenen Leitlinien, die 

auf der Fläche von Nordwesten nach Südosten verlaufen, als essenziell bewertet und erhalten, 

bzw. ersetzt werden.ñ12 

 

 

  

                                                
11 Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna auf verschiedenen Flächen des PAG der Gemeinde Mondercange, 

ProChirop, Kesslingen, 2018, S. 21 
12 Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna auf verschiedenen Flächen des PAG der Gemeinde Mondercange, 

ProChirop, Kesslingen, 2018, S. 26f 
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Stellungnahme (Screening) zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der Gemeinde 

Mondercange im Rahmen der SUP der PAG Planung. Zusatzfläche B3 

(ProChirop, Februar 2019) 

ĂBetroffenheit nach Ä 17: Die Grünlandfläche ist ein geeignetes Jagdhabitat für mehrere 

Siedlungsbewohnende Fledermausarten. Durch die Anbindung an die umgebende 

Kulturlandschaft und den Auebereich mit Leitlinienfunktion der Mess sind regelmäßige 

Vorkommen von Breitflügelfledermaus, Kleiner Bartfledermaus, Abendseglern, den Langohr-

Arten und eventuell auch von Großen Mausohren zu erwarten. 

Betroffenheit nach § 21: Die alten Gebäude auf der Fläche B3 haben hohes Potenzial als 

Fledermausquartier. Vor einem Abriss müssen die Dachräume auf eventuelle Nutzung als 

Quartier geprüft werden. 

Ggfls. sind dann CEF-Maßnahmen notwendig. Die Fläche liegt in direkter Nähe zur Kirche, die 

bislang noch nicht auf Fledermausbesatz untersucht wurde. Dies wäre vor einer endgültigen 

Bewertung wegen möglicher CEF-Maßnahmen ebenfalls durchzuführen. 

Falls sich Quartiere in den Gebäuden oder der Kirche befinden, wäre zu überprüfen, ob die Fläche 

als essenzielles Jagdhabitat genutzt wird, da sie ausreichend groß und strukturiert ist, um diese 

Funktion zu erfüllen.ñ 13 

  

                                                
13 Stellungnahme (Screening) zur Bewertung der Fledermausvorkommen in der Gemeinde Mondercange im Rahmen 

der SUP der PAG Planung. Zusatzfläche B3, ProChirop, Februar 2019 
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Schutzgut Boden 

Boden 

Ziel 02: Stabilisieren des nationalen Bodenverbrauchs auf 1 ha/Tag bis 
spätestens 2020 

Sicherung der Böden, ihrer ökologischen Funktion und ihrer nachhaltigen 
Nutzbarkeit  

Schonung seltener und hochwertiger Böden, insbesondere auch der guten 
landwirtschaftlichen Böden  

Sparsame und schonende Bewirtschaftung der Ressource Boden  

Sanierung schadstoffbelasteter Böden  

 

Dieser Themenkomplex umfasst die 4 Hauptkriterien: 

1.) Stabilisierung des Bodenverbrauchs 

2.) Erhaltung der Bodenfunktionen 

3.) Sanierung schadstoffbelasteter Böden 

 

 

1.) Stabilisierung des Bodenverbrauchs 

Ziel 02: Stabilisieren des nationalen Bodenverbrauchs auf 1 ha/Tag bis spätestens 2020 

Beim Schutzgut Boden stehen der Landverbrauch und die Versiegelung bei der Bewertung 

kumulativer Effekte im Vordergrund. Ein Handlungsziel im Entwurf des ĂPlan National pour un 

D®veloppement Durableñ ist die Stabilisierung des Bodenverbrauchs auf 1ha/Tag oder weniger 

im gesamten Land bis 2020. 

Für die Gemeinde Mondercange ergibt sich ein Wert von 3,78 ha/Jahr, hochgerechnet auf 12 

Jahre ein Wert von 45,36 ha.  

Im Plan sectoriel ĂLogementñ (Entwurf 2014) ist die Gemeinde Mondercange als prioritäre 

Gemeinde ausgewiesen. Hier sollen zusätzliche Misch- und Wohnzonen ausgewiesen werden. 

Flªchen f¿r ĂProjets dôenvergure destin®s ¨ lôhabitatñ sind im PS ĂLogementñ f¿r die Gemeinde 

Mondercange jedoch nicht vorgesehen. 

In Kapitel 7.1 wird die Kumulation des Flächenverbrauchs im Detail betrachtet und zu dem 

Orientierungswert des PNDD in Bezug gesetzt. 
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2.) Erhaltung der Bodenfunktionen  

Im Gebiet der Gemeinde Mondercange sind die Bodentypen Ăschwere tonige Braunerden, 

Parabraunerden und Pelosole aus Mergel, schwach bis sehr stark vergleytñ (Nr. 25) sowie Ătonige 

Parabraunerden aus Macigno, schwach bis mªÇig vergleytñ (Nr. 21) weit verbreitet, wobei sich 

letztgenannter gut für eine landwirtschaftliche Nutzung eignet. 

Im äußersten Osten der Gemeinde ist der Bodentyp Ăsandig-lehmige und lehmige 

Parabraunerden aus Lºsslehm, nicht bis mªÇig vergleytñ (Nr. 16) vorhanden, in den Bachtälern 

findet man Talhängeböden und Talböden (weiß). 

 

 
Abbildung 29: Bodenkarte 

Quelle: geoportail.lu, März 2018 
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3.) Sanierung schadstoffbelasteter Böden 

Die Erfassung der Flªchen erfolgte landesweit, soweit wie bekannt, im ĂAltlasten- und 

Altlastenverdachtsflªchenkataster Luxemburgñ (Abschluss der Erfassung im Jahr 2006). 

Rechtsgrundlage f¿r das ĂAltlasten- und Verdachtsflªchenkatasterñ ist der Artikel 16 (ĂCadastre 

des sites de d®charge de d®chets et assainissements des anciens sitesñ) des Abfallgesetzes (ĂLoi 

modifi®e du 17 juin 1994 relative ¨ la pr®vention et ¨ la gestion des d®chetsñ). Ob weiterführende 

Studien auf den einzelnen Flächen durchgeführt wurden, ist nicht bekannt. Im Rahmen des PAG 

sollte geregelt werden, dass Altlastenverdachtsflächen im Rahmen von PAPs zu berücksichtigen 

sind. Abzuklären ist, in wessen Aufgabenbereich die Fortführung des Altlastenkatasters fällt. 

Wenn sich der Verdacht einer Altlast durch Erkundungsmaßnahmen bestätigt, so ergibt sich 

daraus die Pflicht, die Altlast vor einer Neubebauung zu beseitigen oder zu sanieren. Das 

Sanierungsziel richtet sich dabei nach den geplanten Nutzungen der Fläche. So sind die 

Zielvorgaben für eine Wohnbebauung mit Kinderspielplätzen sehr viel höher, als für eine 

Gewerbeansiedlung. Daher bedeutet eine Bebauung von Altlastenflächen für den Umwelt- und 

Bodenschutz immer eine langfristige Verbesserung der bestehenden Situation. Allerdings 

entstehen dadurch auch erhöhte Kosten, die eine Bebauung unwirtschaftlicher erscheinen lassen. 

Ohne eine Umnutzung bleiben Altlasten meist unsaniert.  

Altlasten stellen Gefahren für Grundwasser und Boden sowie ggf. für die Gesundheit des 

Menschen dar. Ziel sollte es daher sein, Altlasten zu sanieren. 

Im Siedlungsbereich der Gemeinde Mondercange liegen mehrere Altlasten- und 

Altlastenverdachtsflächen. Sie werden bei der Beurteilung der verschiedenen Flächen 

berücksichtigt. 

Als Umweltproblem für die Gemeinde Mondercange ist insbesondere die Bauschuttdeponie 

Mondercange-Plateweier zu nennen, die auf einer ehemaligen Schlackenhalde errichtet wurde. 

Hier kam es im Jahr 2014 zu einem Hangrutsch, in Folge dessen leicht erhöhte Werte u.a. 

radioaktiver Belastung in Wasser und Luft gefunden worden waren, aufgrund der Freilegung dort 

abgelagerten Schlacken. 
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Schutzgut Wasser 

Wasser 

Ziel 03: Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015 

Sicherung und Entwicklung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit des Schutzgutes Wasser  

Sicherung und Entwicklung von großflächigen naturnahen Retentionsräumen  

Sicherung und Entwicklung ausreichender Überflutungsräume für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz  

 

Dieser Themenkomplex umfasst die 3 Hauptkriterien: 

1.) Schutz und Verbesserung des Oberflächen- und Grundwassers  

2.) Erhaltung der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit des Wassers  

3.) Hochwasserschutz durch Sicherung von Retentionsräumen 

 

1.) Schutz und Verbesserung des Oberflächen- und Grundwassers  

Ziel 03: Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015 

Ziel der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als auch des Wassergesetzes ist es, Oberflächen- und 

Grundwasser bis 2015 mit einem Ăguten Zustandñ bewerten zu kºnnen. Verlängerungsfristen bis 

2021 und 2027 sind mºglich. Der Ăgute Zustandñ der Oberflªchengewªsser ist dann erreicht, wenn 

der ºkologische Zustand und der chemische Zustand mindestens als Ăgutñ zu bezeichnen sind.  

 

Oberflächenwasser  

Im Gemeindegebiet ist der Gewässerzustand des primären Fließgewässers Alzette sowie der 

sekundären Fließgewässer Mess und Kiemelbaach dokumentiert. 

Die Alzette und der Kiemelbaach sind durch menschliche Aktivität in dem Maße physisch 

verändert worden, dass sie den guten ökologischen Zustand gemäß der Wasserrahmenrichtlinie 

(DIR 2000/60/CE) nicht erreichen können und ihr Gesamtzustand im Gemeindegebiet als 

Ăschlechtñ markiert ist. Der Gesamtzustand der Mess wird hingegen als ĂmªÇigñ bezeichnet. 
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Abbildung 30: Gesamtzustand des Oberflächengewässers (2009) 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 
  

Alzette 

Kiemelbaach 

http://www.geoportail.lu/
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Die Übersicht über die hydromorphologische Struktur der Fließgewässer zeigt, dass der 

Kiemelbaach als schlecht, die Alzette als unbefriedigend und die Mess als mäßig eingestuft 

werden. 

 

 

Abbildung 31: Hydromorphologische Struktur (2009) 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 

Grundwasser 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Mondercange sind keine Quellen und Bohrungen vorhanden. 

Die Trinkwasserversorgung wird durch das Syndicat SES sichergestellt. 

 

Abwasserreinigung 

F¿r die Einhaltung der Zielsetzung: ĂGuter Zustand der Grund- und Oberflªchengewªsserñ ist die 

Reinigung der Abwässer von hoher Bedeutung.  

Die Abwässer der Gemeinde Mondercange werden zur Kläranlage in Schifflingen geführt. Die 

Kapazität der Kläranlage liegt bei insgesamt 90.000 Einwohnergleichwerten. 

Kiemelbaach 

Alzette 

http://www.geoportail.lu/
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Die Kläranlage Schifflingen wurde 1964 in Betrieb genommen. Sie wird vom Syndikat SIVEC 

betrieben und reinigt die Abwässer von Esch/Alzette, Schifflingen, Zolwer, Ehleringen, Monnerich, 

Steinbrücken, Bergem, Limpach, Pissingen und Ehlingen.  

Im Jahr 2000 wurden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt. Aktuell ist eine 

weitere Erweiterung auf 135.000 Einwohnergleichwerte geplant. Baubeginn ist für das Jahr 2017 

vorgesehen, sodass die Anlage im Jahr 2019 fertiggestellt ist und dann ausreichend Kapazitäten 

für die geplante Bauflächenentwicklung der Gemeinde bereithält. 

Die vorhandenen Wohngebiete in Mondercange werden im Mischsystem, geplante Wohngebiete 

und geplante Industrie-/ und Gewerbegebiete sollen im Trennsystem entwässert werden. Eine 

Überlastung der Kanalisation bei großen Regenmengen soll durch Regenentlastungsbauwerke 

vermieden werden.  

 

 
Abbildung 32: Kläranlage 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 
  

http://www.geoportail.lu/
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2.) Erhaltung der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit des Wassers  

Trinkwasserschutzgebiete sind im Bereich der Gemeinde Mondercange nicht vorhanden, jedoch 

vier Trinkwasserbehälter:  

- Im Westen der Gemeinde der Behälter Mondercange, 

- Im zentralen Bereich der Behälter Foetz, 

- Im Osten der Gemeinde der Erd- und der Hochbehälter Pontpierre. 

 
 
Abbildung 33: Trinkwasserbehälter 

Quelle: www.geoportail.lu, März 2018 

 

3.) Hochwasserschutz durch Sicherung von Retentionsräumen 

Durch RGD ĂR¯glement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques dôinondation pour les cours dôeau de lôAlzette et de la Warkñ 

sind entlang der Alzette Überschwemmungszonen und Risikozonen festgelegt. 

In der Gemeinde Mondercange befinden sich keine bebauten Bereiche in einem 

Hochwasserrisikogebiet oder einem Hochwassergefahrengebiet. Die Lameschermillen im 

Südosten der Gemeinde reicht jedoch an Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenbereiche 

heran. 

http://www.geoportail.lu/
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Abbildung 34: Hochwasserrisikokarten (HQ 10) 

Quelle: www.legilux.lu, März 2018 

 

http://www.legilux.lu/
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Abbildung 35: Hochwasserrisikokarten (HQ 100) 

Quelle: www.legilux.lu, März 2018 

 

http://www.legilux.lu/
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Abbildung 36: Hochwasserrisikokarten (HQ extrem) 

Quelle: www.legilux.lu, März 2018 

 

http://www.legilux.lu/
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Abbildung 37: Hochwassergefahrenkarten (HQ 10) 

Quelle: www.legilux.lu, März 2018 

http://www.legilux.lu/
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Abbildung 38: Hochwassergefahrenkarten (HQ 100) 

Quelle: www.legilux.lu, März 2018 

 

http://www.legilux.lu/
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Abbildung 39: Hochwassergefahrenkarten (HQ extrem) 

Quelle: www.legilux.lu, März 2018 
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Schutzgut Klima und Luft 

Klima und 
Luft 

Ziel 01: Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030 (gegenüber 
1990) 

Ziel 06: Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickstoffdioxyde und 
Feinstaubpartikel  

Ziel 08: Verbesserung des Modal Split zwischen ÖV und MIV auf 25/75  

Erhaltung, Sicherung oder auch Wiederherstellung und Entwicklung von Gebie-
ten mit hoher Bedeutung für das regionale Klima und die Luftreinhaltung 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der klimatischen Ausgleichsleistungen  

 

Dieser Themenkomplex umfasst die 2 Hauptkriterien: 

1.) Sicherung einer guten Luftqualität 

2.) Sicherung des Klimas und der klimatischen Ausgleichsleistungen 

 

1.) Sicherung einer guten Luftqualität 

Die Aspekte der Sicherung einer guten Luftqualität wurden bereits beim Schutzgut Bevölkerung 

und Gesundheit des Menschen erörtert.  

 

2.) Sicherung des Klimas und der klimatischen Ausgleichsleistungen 

In der Gemeinde Mondercange dienen vor allem die Landwirtschaftsflächen und die Auen von 

Kiemelbach und Mess als bedeutsame Kaltluftentstehungsgebiete. Auch die Waldflächen in der 

Gemeinde stellen wichtige Frischluftlieferanten dar.  

Lediglich in den Randbereichen der A13 und der A4 sowie der viel befahrenen Rue du Brill ist von 

einer Vorbelastung der Luft durch verkehrsbedingte Emissionen auszugehen.  

In den Siedlungsgebieten spielt die Bedeutung von Kaltluftabflüssen und die Frischluftentstehung 

eine Rolle. Bei der Beurteilung der Baupotenzialflächen ist die klimatische Funktion der einzelnen 

Flächen zu berücksichtigen.  
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Schutzgüter Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter 

Landschaft 

Ziel 09: Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- oder Sachgüter 

Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaften  

Sicherung und Entwicklung des Erlebniswertes Landschaft und von 
Ruheräumen in der Landschaft  

Sicherung der Landschaft als Zeugnis historisch bedeutsamer und regional 
typischer Kulturlandschaften und Nutzungsformen  

Vermeidung von visuellen und strukturellen Beeinträchtigungen der Landschaft  

Sicherung und behutsame Weiterentwicklung von zusammenhängenden 
unzerschnittenen und störungsarmen Räumen 

Kultur- und 
Sachgüter 

Erhalt von Denkmalen und Sachgütern  

Sicherung von historischen Kulturlandschaften  

Behutsame Weiterentwicklung denkmalpflegerisch relevanter Siedlungen  

 

Dieser Themenkomplex umfasst die 2 Hauptkriterien: 

1.) Sicherung hochwertiger Landschaften und ihrer Qualitäten  

2.) Erhaltung von Kultur- und Sachgütern 

 

 

1.) Sicherung hochwertiger Landschaften und ihrer Qualitäten 

 

Plan directeur sectoriel ĂPaysagesñ (2018) 

Im Entwurf des Plan Directeur Sectoriel ĂPaysagesñ von 2018 werden hochwertige Landschaften 

identifiziert und Ziele für die Landschaftsentwicklung raumbezogener Einheiten konkretisiert. 

Die Gemeinde Mondercange hat Anteil an mehreren der vorgesehenen Schutzzonen.  
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Grünzäsuren (Coupure verte) 

 

 
Abbildung 40: Grünzäsuren (Coupure verte) 

Quelle: www.map.geoportail.lu, August 2018 

 

 

Die Coupure verte dient der Schaffung von kompakten Baustrukturen. Gleichzeitig dienen sie dem 

Aufbau eines attraktiven, zusammenhängenden Freiraumsystems im Zusammenhang mit den 

angrenzenden Waldlandschaften. Hier sollen eine hochwertige Gestaltungsqualität der neu für 

eine Besiedelung erschlossenen Bereiche und ihrer Übergänge zur Zone verte interurbaine 

erreicht sowie integrierte Wegekonzepte zur Erschließung der Landschaft für Freizeit und 

Naherholung erstellt werden, um attraktive wohnungsnahe Erholungsflächen zu schaffen. 

Eine solche ĂCoupure Verteñ findet man östlich von Bergem, an der Grenze zur Nachbargemeinde 

Bettembourg (zwischen Bergem und Huncherange resp. Noertzange) sowie zwischen 

Mondercange und Ehlerange. 
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Zwischenstädtische Grünzone  

 

 

 
Abbildung 41: Zwischenstädtische Grünzone 

Quelle: www.map.geoportail.lu, August 2018 

 

Die Zwischenstädtische Grünzone dient als Ausgleichsraum zwischen den Ballungsräumen um 

die Stadt Luxemburg und der dicht bebauten Südregion des Großherzogtums. Sie ragt von 

Norden, Nordwesten und Nordosten in das Gebiet der Gemeinde Mondercange hinein. 
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2.) Erhaltung von Kultur- und Sachgütern 

ĂService des Sites et Monuments Nationauxñ 

Laut der Bestandsliste ĂListe des Immeubles et Objets b®n®ficiant dôune protection nationaleñ 

(Stand 19. Juni 2019) des ĂService des Sites et Monuments Nationauxñ (SSMN) gibt es in der 

Gemeinde Mondercange folgende Objekte und Gebäude, die unter nationalen Denkmalschutz 

stehen: 

 

Immeubles et objets classés monuments nationaux: 

Mondercange 

¶ Lô®glise de Mondercange et le cimeti¯re qui lôentoure, inscrits au cadastre de la commune de 

Mondercange, section B, sous les numéros 303 et 304. ï Arrêté ministériel du 31 juillet 1968. 

 

Immeubles et objets inscrits ¨ lôinventaire suppl®mentaire: 

Bergem 

¶ Lôall®e des tilleuls sur le chemin menant de la rue de Noertzange ¨ lôancien Moulin Lamesch, 

sise sur une partie de la parcelle inscrite au cadaster de la commune de Mondercange, section 

E de Bergem, sous le numéro 1062/2685. ï Décision ministérielle du 7mars 1984. 

¶ Lôancienne ferme sise 1, rue de lôEglise, inscrite au cadastre de la commune de Mondercange, 

section E de Bergem, sous le numéro 411/2487. ïArrêté ministériel du 17 mai 2017 

 

Für die Gemeinde Mondercange wurde vom Centre National de Recherche Archéologique 

(CNRA) eine Karte erstellt, die das Gemeindeterritorium flächendeckend in drei Kategorien 

unterteilt: 

1. (rot) Flächen mit archäologischen Überresten, die als nationales Monument (inventaire 

supplémentaire) klassiert sind oder sich in der Ausweisungsprozedur befinden. 

Für diese Zone gilt: Der Untergrund kann nicht genutzt werden, außer es liegt eine 

ministerielle Genehmigung vor. 

2. (orange) Flächen, auf denen sich bekanntermaßen archäologische Überreste befinden. 

Für diese Zone gilt: Vor einer Nutzung ist eine archäologsiche Untersuchung 

durchzuführen. 
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3. Flächen, für die das archäologische Risiko nicht bekannt ist. 

Für diese Zone gilt: Vor einer Nutzung mit einem Umfang von mehr als 0,3 ha oder vor der 

Einrichtung liniarer Strukturen ist eine archäologische Untersuchung durchzuführen. 

Die Karte, welche die Gemeinde in die drei Kategorien unterteilt und die nationalen Monumente 

lokalisiert, ist in den Übersichtplan integriert (Anhang 1). 
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6. PR¦FUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN EINZELNER FL CHEN 

6.1. BERGEM 

 

 

 

 
  






















































































































































































































































































































































































































































































































































